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Schriftliche Anwaltsprüfung 

Die Nederland Handels AG (nach stehend NH genannt) mit Sitz in Den 
Haag, K6nigreich der Niederlande, gründete 2002 die Zürich Handels 
AG (nachstehend ZH genannt) mit Sitz in Zürich. Die NH besass alle Ak
tien der ZH. Im Jahre 2004 erhielt die ZH ein Darlehen im Betrage von 
SFr. 1 Million von derB~nk AG mit Sitz in Luxemburg (nachstehend 
8ank genannt). Anlasslich einer Verlangerung dieses Kredites beruhigte 
die NH die Bank mit einem Schreiben vom 18. Oktober 2005 wegen der 
heiklen finanziellen Lage der Tochtergesellschaft ZH. Sie bestatigte dar
in, dass es sich zu 100 % um ihre Tochtergesellschaft handle und dies 
bleiben werde; sie ausserte die Absicht, die Geschaftsführung der Toch
tergesellschaft zu überwachen, so dass diese jederzeit in der Lage sei, 
ihren Verpflichtungen nachzukommen. Nachdem die 8ank diese Zusi
cherungen erhalten hatte, verlangerte sie den der ZH gewãhrten Kredit. 

Am 17. Marz 2006 verkaufte die NH der Global AG mit Sitz in London 
(nachstehend Global genannt) alle Aktien der ZH. Nachdem die 8ank 
dies erf~hren hatte, wandte sie sich mit Brief vom 28. April 2006 an die 
NH und verlangte die Rückzahlung des Darlehens. Mit einem an die ZH 
gerichteten Schreiben vom 9. Juni 2006 forderte die Bank auch von der 
ZH die Rückzahlung des Darlehens. "Die ZH antwortete mit Brief vom 23. 
Juni 2006, dass sie nicht in der Lage sei, das Darlehen unverzüglich zu
rückzuzahlen, und sie schlug ei nen Zahlungsplan für die Rückzahlung 
vor. Die Bank teilte ihr mit, dass sie daran nicht interessiert sei, sondern 
sofortige Rückzahlung wolle. Sie verlangte dies auch von der NH. 

Mit Schreiben vom 17. August 2006 teilte die NH der ZH mit, sie habe 
sich entschlossen, die 8ank zu befriedigen, um ihre guten Beziehungen 
zu dieser nicht zu gefahrden; es handle sich jedoch nur um eine zeitlich 
beschrankte L6sung und ihr Anwalt in der Schweiz werde mit ihr, der ZH, 
Kontakt aufnehmen und ihr Anweisungen betr. die Rückerstattung des 
geschuldeten Darlehens nebst Zins erteilen. Am 5. August 2006 zahlte 
die NH SFr. 1 Mio nebst Zins als Darlehensrückzahlung auf Rechnung 
der ZH an die Bank. 

Mit Schreiben vom 25. September 2006 mahnte der Anwalt der NH den 
Prasidenten des Verwaltungsrates der ZH und forderte ihn auf, den Be
trag von Sfr. 1 Mio .nebst Zins biszum 30. September 2006 zu erstatten." 
Die ZH bestritt, gegenüber der NH irgendeine Schuld zu haben. 

Die NH will gegen die ZH Klage erheben auf Bezahfun"g von SFr. 1 Mio 
nebst Zins. 
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Fragen: 
1. Welche Gerichte sind zustandig für die Klage der NH gegen die ZH 

(nur erste Instanz; aber wenn verschiedene Gerichte zustandig 
sein k6nnen, sollen alle genannt werden)? Begründen sie diese 
Zustandigkeit. 

2. Ist die Klage gutzuheissen? (G eh en sie dabei von der Zustandig
keit eines schweizerischen Gerichtes aus; wenn Sie zum Schluss 
kommen, es sei auslandisches Recht anzuwenden, gehen sie da
von aus, die Verpflichtung der NH gegenüber der Bank sei gemass 
diesem auslandischen Recht formgültig und das auslandische 
Recht sei im Uebrigen gleich wie das schweizerische Recht). 

3. Welches Rechtsmittel stünde im vorliegenden Fali gegen ein Urteil 
eines Zürcher Gerichts erster Instanz zur Verfügung, wenn gerügt 
werden soll, das Gericht habe zu Unrecht auslandisches statt 
schweizerisches Recht angewendet? Welches Rechtsmittel ware 
einzulegen, wenn gerügt wird, das erstinstanzliche Gericht habe 
d,ieses auslandische Recht falsch ausgelegt? Welche weiteren 
Rechtsmittel stehen für die gleichen Rügen gegen das Urteil der 1. 
Rechtsmittelinstanz zur Verfügung? 

4. Was geschieht mit der Forderung der NH, wenn im Verlaufe des 
Gerichtsverfahrens über die ZH der Konkurs er6ffnet wird? 

5. Die Global will gegen die NH vorgehen, weil sie durch den Konkurs 
der ZH einen Schaden erlitten habe. Sie wirft der NH vor, beim 
Verkauf der Aktien der ZH seien in deren Bilanz Aktiven zu hoch 
bewertet gewesen; insbesondere seien die Warenvorrate weit über 
dem Marktpreis bilanziert gewesen. Hat die Global Aussicht auf 
Erfolg? (nehmen Sie für diese Antwort an, die NH und die Global 
hãtten beide ihren Sitz in derSchweiz und beurteilenSie dies auf 
Grund des schweizerischen Rechts)? 

Falls sie bei einer Frage mehrere L6sungen für m6glich halten, arbeiten 
Sie auch mit mehreren Varianten. 

Der Sachverhalt ist nicht abzuschreiben, jedoch der L6sung beizulegen. 

Zur Verfügung stehende Gesetze: OR, ZGB, IPRG, ZPO, GVG, OG, Lu
gUe, SchKG inkl. KOV. 



Anwaltsprüfungskommission 

Schriftliche Anwaltsprüfung 

Es sind alle Teilaufgaben A-E zu losen! Es ist immer von den ursprünglichen 

Statuten und vom Sachverhalt gemãss den einzelnen Teilaufgaben auszugehen. 

Zwischen den einzelnen Teilaufgaben besteht in Bezug auf den Sachverhalt kein 

Zusammenhang. 

!eh werde zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr alle Kandidatinnen / Kandidaten kurz 

besuchen. So/Ifen Sie Fragen zum Sachverha/t haben, konnen Sie mir diese dann 

stellen. 

Gesetze: ZGB (Ausgabe Gauch), OR (Ausgabe Gauch), SchKG, ZPO, GVG; 

Kalenderblatt 2006 und 2007 

Auszug aus den Statuten des Gewerbevereins Zürich 

Art. 1 
Unter dem Namen "Gewerbeverein Zürich" besteht in Zürich auf unbestimmte Dauer ein Verein im 
Sin ne von Art. 60 ff ZGS, welcher im Handelsregister eingetragen ist. 

Art. 2 
Der Verein bezweckt den Zusammenschluss der 6rtlichen Gewerbetreibenden zur gemeinsamen 
Wahrung und F6rderung ihrer Interessen in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. 

Art. 3 
Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, welche selbstandig in Handel, 
Dienstleistung, Gewerbe oder Industrie tatig ist, den Geschaftssitz in Zürich hat und zudem Mitglied 
eines anerkannten Quartier-Gewerbevereins ist. 

Art.5 
Die Vereinsorgane sind: 

• die Generalversammlung 

• die Delegiertenversammlung 

• der Vorstand 

• die Geschaftsstelle 

• die Rechnungsrevisoren 

Art. 11 
Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Vorstand zu richten. Dieser entscheidet endgültig über die 
Aufnahme. Der Vorstand ist gegenüber niemandem verpflichtet, Ablehnungsgründe bekannt zu 
geben. 



AnwaltsprOfung 

Art. 12 
Der Austritt aus dem Gewerbeverein ZOrich ist unter Einhaltung einer sechsmonatigen 
KOndigungsfrist auf Ende eines Kalenderjahres moglich. Die KOndigung hat mit eingeschriebenem 
Brief an die Geschaftsstelle zu erfolgen. 

Art. 13 
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Mitglieder, die das Gesamtwohl des Verbandes schadigen oder den BeschlOssen, Weisungen und 
Anordnungen nicht nachkommen, konnen durch den Vorstand aus dem Gewerbeverein ZOrich 
ausgeschlossen werden. Gegen einen solchen Beschluss kann innerhalb von zwanzig Tagen an die 
Geschaftstelle zuhanden der nachsten Delegiertenversammlung Rekurs erhoben werden. 

Art. 20 
Die Geschafte der ordentlichen Generalversammlung sind: 

c) Beschlussfassung Ober seitens der Delegiertenversammlung beahtragte Statutenanderungen 

g) Festsetzung der Jahresbeitrage 

Art. 21 
Die Generalversammlung beschliesst mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen. 

Art. 24 
Die Delegiertenversammlung findet in der Regel einmal pro Semester statt. 

Art. 25 
Die Delegiertenversammlung hat folgende Befugnisse: 

b) Beschlussfassung Ober Rekurse betr. Ausschluss eines Mitgliedes 

d) Antragstellung auf Statutenanderung zuhanden der Generalversammlung 

Art. 25 
An der Delegiertenversammlung sind die 12 Delegierten der Quartier-Gewerbevereine der 
Stadtkreise und der Prasident des Gewerbevereins ZOrich stimm- und wahlberechtigt. Sie beschliesst 
mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen. 

Art.36 
Die finanziellen Mittel des Vereins bestehen aus: 

- den Jahresbeitragen der Mitglieder 
- den Aufnahme- und ÜbertrittsgebOhren 
- anderen Einnahmen 

Art. 37 
Der Jahresbeitrag ist spatestens bis 30. April zu bezahlen. Der Vorstand kann Mitgliedern, welche 
ihren Beitrag trotz erfolgter Mahnung nicht bezahlen, die Mitgliedschaft entziehen. Ein Rekursrecht an 
die Delegiertenversammlung besteht in diesem Fali nicht. 

Art. 38 
Mitglieder, die im Laufe des Jahres austreten oder ausgeschlossen werden, haben den vollen 
Jahresbeitrag zu entrichten. 
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Teilaufgabe A 

Die Mitglieder der beiden Quartier-Gewerbevereine Zürich 11 und Zürich 12 sind der 

Auffassung, dass der Gewerbeverein Zürich im Zusammenhang mit der 

Fluglarmdiskussion eine zu weiche Haltung habe, bzw. falschlicherweise nicht 

Stellung beziehe. Sie haben an ihren Generalversammlungen beschlossen, aus dem 

Gewerbeverein Zürich auszutreten. Sie wollen so rasch als mõglich aus dem 

Gewerbeverein Zürich austreten, bzw. ihren Mitgliedern einen raschen Austritt 

ermõglichen. 

Sie beantragen deshalb im September 2006 ei ne Statutenanderung. Die 

Kündigungsfrist in Art. 12 sei auf einen Monat zu verkürzen. 

Da die 2. Delegiertenversammlung 2006 im August 2006 stattgefunden hat, 

beschliesst der Vorstand des Gewerbevereins Zürich, den notwendigen Beschluss 

der Delegiertenversammlung Mitte Oktober 2006 auf dem schriftlichen Weg zu 

fassen. Von den 12 Delegierten der Quartier-Gewerbevereine sprachen sich 8 für 

eine Statutenanderung aus, 4 waren dagegen. Der Prasident enthielt sich der 

Stimme. 

Die Statutenanderung wurde für die ordentliche Generalversammlung traktandiert. 

Die ordentliche Generalversammlung vom 24. November 2006 beschloss mit 257 

JA-Stimmen zu 61 NEIN-Stimmen die Kündigungsfrist in Art. 12 der Statuten auf 

einen Monat zu verkürzen. 

Das Mitglied A des Gewerbevereins Zürich und des Quartier-Gewerbevereins 

Zürich 1, welches an der Generalversammlung vom 24. November 2006 

teilgenommen und eine NEIN-Stimme abgegeben hat, ist der Meinung, man hãtte 

die Kündigungsfrist nicht verkürzen dürfen. Er komm heute zu Ihnen und mõchte von 

Ihnen wissen, ob, wie und wann er gegen die Statutenanderung vorgehen kõnne. 

1. Analysieren Sie die Rechtslage und zeigen Sie auch mõgliche prozessuale 

Schritte auf! 
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Teilaufgabe B 

Das in Deutschland wohnhafte Mitglied B des Gewerbevereins Zürich hat aus seiner 

Pizzeria in Zürieh 4 ein Sex-Kino gemaeht. Im Zusammenhang mit diesem Sex-Kino 

gehen bei der Stadt Zürieh und aueh beim Gewerbeverein Zürieh immer wieder 

Klagen von Anwohnern und aueh von Gewerbetreibenden ein. Das Mitglied B will 

niehts andern, ist nieht gespraehsbereit und betitelt die Mitglieder des Vorstandes in 

Sehreiben und aueh in Interviews als "Spiesser" ete. 

Mit Sehreiben vom 1. Juni 2006 teilt der Vorstand dem Mitglied B mit: 

Sehr geehrter Herr B 

Der Vorstand des Gewerbevereins Zürich hat an seiner Sitzung vom 31. Mai 2006 einstimmig 
beschlossen, Sie aus dem Gewerbeverein Zürich auszuschliessen. 

Der Beschluss des Vorstandes kann innert 20 Tagen mit Rekurs an die Delegiertenversammlung 
angefochten werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

gez. Gewerbeverein Zürich 

Das Mitglied B reieht innert Frist einen Rekurs ein. Anlasslieh der 

Delegiertenversammlung vom 6. Juli 2006 wird der Rekurs mit 13:0 Stimmen 

abgewiesen. 

Der Besehuss der Delegiertenversammlung wird dem Mitglied B mit Sehreiben vom 

7. Juli 2006 mitgeteilt: 

Sehr geehrter Herr B 

Die Delegiertenversammlung des Gewerbevereins Zürich hat am 6. Juli 2006 den von Ihnen 
erhobenen Rekurs einstimmig abgewiesen. Sie sind damit aus dem Gewerbeverein Zürich 
ausgeschlossen. 

Mit freundlichen Grüssen 

gez. Gewerbeverein Zürich 

Das Sehreiben wird von Mitglied B am 12. Juli 2006 in Deutsehland in Empfang 

genommen. 

Mitglied S kommt am 16. August 2006 zu Ihnen und m6ehte von Ihnen wissen, ob, 

wie und wann der Aussehluss aus dem Gewerbeverein Zürieh angefoehten werden 

k6nne. 

2. Analysieren Sie die Rechtslage und zeigen Sie auch mõgliche prozessuale 

Schritte auf! 
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Teilaufgabe e 

Das Mitglied e des Gewerbevereins Zürich mit Geschafts- und Wohnsitz in Zürich, 

hat in den Jahren 2004, 2005 ·und auch 2006 den Mitgliederbeitrag von je 

eHF 3'000.- trotz Mahnung nicht geleistet. Der Kassier hat das Mitglied e, welches 

ei ne Einzelfirma betreibt und nicht im Handelsregister eingetragen ist, betrieben. 

Mitglied e erhob Rechtsvorschlag. Einen Monat nach Zustellung des 

Zahlungsbefehls zieht das Mitglied e nach Horgen um; das Mitglied e zeigt dem 

Vorstand des Gewerbevereins Zürich den Umzug nicht an. Der Vorstand des 

Gewerbevereins Zürich beauftragt Sie als Anwaltin I Anwalt mit der Durchsetzung 
der offenen Mitgliederbeitrage. 

3. Welche Dokumente verlangen Sie vom Vorstand des Vereins? 

4. Welche prozessualen Vorgehensvarianten zur Durchsetzung der offenen 

Mitgliederbeitrãge skizzieren Sie dem Vorstand des Vereins? 

5. Welche Vorgehensvariante empfehlen Sie und weshalb? 

6. Welches sind die wesentlichen Verfahrensschritte in den verschiedenen 

Vorgehensvarlanten? 

7. Wo und bei welchem Richter leiten Sie in den verschiedenen 

Vorgehensvarianten die Verfahren ein? 

B. Wie formulieren Sie die Rechtsbegehren in den verschiedenen 

Vorgehensvarlanten? 

9. Welche kantonalen Rechtsmittel hat man gegen den Entscheid des 

erstinstanzlichen Richters in den verschiedenen Vorgehensvarianten? 

(nachste Seite Teilaufgabe D!) 

+ 



6/7 

Teilaufgabe D 

Der Gewerbeverein Zürich beschliesst anlasslich der Generalversammlung vom 

15. Oktober 2006 sich mit dem viel kleineren Verband "Zürcher Detaillisten" 

zusammenzuschliessen. Das Geschaft ist ordnungsgemass traktandiert worden und 

die Beschlussfassung anlasslich der Generalversammlung erfolgte mit 80% JA- zu 

10% NEIN-Stimmen sowie 100/0 Enthaltungen. Der Verband der Zürcher Detaillisten 

hat über den Zusammenschluss schon Mitte August 2006 beschlossen; der Verband 

der Zürcher Detaillisten wird nach dem Zusammenschluss nicht mehr weitergeführt. 

Das Mitglied D des Gewerbevereins Zürich war nicht an der Generalversammlung. 

Er ist gleichwohl der Meinung, dass der Entscheid betreffend Zusammenschluss 

falsch sei. Er will aus dem Gewerbeverein Zürich so rasch als mõglich austreten. 

Mitglied D kommt heute zu Ihnen und stellt die folgenden Fragen. 

10. Ist der Beschluss über den Zusammenschluss richfig zustande gekommen, 

müssen da nicht alle Mitglieder zustimmen? 

11. Ich will im Jahr 2007 dem Gewerbeverein Zürich nicht mehr angehõren, 

kann ich noch austreten? 

(nachste Seite Teilaufgabe E!) 
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Teilaufgabe E 

Im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung über die Abrechnung der 

Gewerbeausstellung 2005 tritt der gesamte Vorstand des Gewerbevereins Zürich 

zurück. Es wird vermutet, dass der Gewerbeverein Zürich überschuldet ist. 

Anlasslich der Generalversammlung vom 24. November 2006 kann der Vorstand 

nicht mehr bestellt werden. Kein einziges Mitglied stellt sich für den Vorstand zur 

Verfügung. Der Leiter der Geschaftsstelle hat den Arbeitsvertrag schon im Sommer 

2006 gekündigt und ist nicht mehr für den Gewerbeverein Zürich tatig. 

Die Messe Zürich AG, Zürich, hat aus Mietvertragen im Zusammenhang mit der 

Gewerbeausstellung 2005 gegenüber dem Gewerbeverein Zürich offene 

Mietzinsforderungen von CHF 95'000.-. 

. In der Betreibung durch die Messe Zürich AG konnte der Zahlungsbefehl dem 

Gewerbeverein Zürich nicht zugestellt werden. An der ehemaligen Geschaftsstelle 

ist niemand mehr tatig und de'r frühere Prasident des Gewerbevereins Zürich 

verweigerte die Annahme des Zahlungsbefehls mit der Begründung, er sei seit dem 

24. November 2006 nicht mehr im Amt. 

Die Messe Zürich AG kommt zu Ihnen und fragt um Rat. 

12. Wie würden Sie als Anwiiltin / Anwalt der Messe Zürich AG vorgehen? 

Aus einer fehlgeleiteten E-Mail-Nachricht des Notariates Zürich 1 erfahren Sie, dass 

der alte Vorstand des Gewerbevereins Zürich versucht, die im Eigentum des Vereins 

stehende Liegenschaft Rennweg 10 an den ehemaligen Leiter der Geschaftsstelle, 

welcher noch offene Lohnforderungen hat, zu einem Preis zu verkaufen, welcher 

deutlich unter dem Verkehrswert liegt. 

13. Was unternehmen Sie jetzt? Erkliiren Sie der Klientin, welche nicht 

rechtskundig ist, in einem maximal1 %-seitigen Schreiben, Ihre Überlegungen 

und die Schritte eines mõglichen Verfahrens. 
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SCHRIFTLICHE ANWALTSPRÜFUNG 

Sachverhalt 

1. Sandro Miller besuchte mit seiner Ehefrau am 1. Oktober 2005 die Züspa in Zürich. Miller ist 
Kãsermeister in Bauma im Zürcher Oberland und als Einzelkaufmann im Handelsregister des 
Kantons Zürich eingetragen. 

An der Züspa liessen sich Miller und seine Ehefrau mehrere Gerãte, darunter auch Dampfreiniger 
vorführen. Das Modell Super-Clean Professional gefiel den Eheleuten, so dass Sandro Miller mit 
der SC Professional AG, mit Sitz in Dietikon, einen schriftlichen Kaufvertrag über dieses Gerãt 
abschloss. Der Abschluss des Vertrages erfolgte auch deshalb, wei! die SC Professional AG dem 
Ehepaar Miller bestens vertraut war, hatte deren Vertreter doch Miller in der Vergangenheit bei 
Besuchen in der Kãserei in Bauma etliche Male Produkte für den Kãsereibedarf verkauft. . 

Als Liefertermin für den Dampfreiniger war im Vertrag "unverbindlich der 15. Oktober 2005" 
vorgesehen. 

2. Gemãss Vertrag verpflichtete sich Sandro Miller, der SC Professional AG bei Lieferung des 
Dampfreinigers den Preis von CHF 51500.00 zu bezahlen ("Nachnahme"). Der am Stand der se 
Professional AG am 1. Oktober 2005 anwesende Max Muri, einziger Verwaltungsrat der 
Gesellschaft, vereinbarte mit Sandro Miller, den Dampfreiniger vor Lieferung am Domizil nochmals 
vorzuführen. 

3. Mit Schreiben vom 4. Oktober 2005 teilte Sandro Miller der SC Professional AG mit, er "sistiere" 
den Vertrag und verlange umgehend die erneute Vorführung. Nach dieser Vorführung werde er 
dan n allenfalls an seiner Bestellung festhalten. Die SC Professional AG reagierte auf dieses 
Schreiben vorerst nicht. 



4. Am 8. Februar 2006 schrieb die se Professional AG Sandro Miller, sia entschuldige sich, dass 

bislang die Lief~rUng und "Einweisung" noch nicht habe vorgenommen werden kõnnen und . 
versprach, sich ifÍ'nert 10 Tagen zwecks Termínv~r'einbarung iu melden. Naoli Eingan'g dieses 
Schreibens hõrte Sandro Miller wiederum nichts mehr. 

5. Am 1. Mai 2006 schrieb Sandro Miller der se Professional AG einen "geharnischten" Brief, in dem 
er die Gesellschaft darüber orientierte, dass er vom Kaufvertrag zurücktrete, da bislang keine 
Vorführung des Gerãtes erfolgt sei. 

6. Mit Schreiben vom 8. Mai 2006 wies die se Professional AG den Rücktritt Millers zurück und 
bedauerte die Verz6gerung, welche wegen eines Todesfalles in der Familie Muri entstanden sei. 
A/s neuer Aus/ieferungstermin sch/ug die se Professional AG nun den 15. Mai 2006 vor. Miller 
reagierte postwendend und teilte der se Professional AG mit, der "Auslieferungstermin" sei 
gegenstands/os, da er vom Vertrag zurückgetreten und die Lieferantin ihren Vorführungs- und 
Lieferverpflichtungen nicht nachgekommen sei. 

7. Die se Professional AG verschickte den Dampfreiniger mit eingeschriebener Paketpost am 28. Mai 2006. 
Sandro Miller verweigerte die Annahme der Ware, als der Postbote am 30. Mai 2006 das Paket in seiner 
Kãserei zustellen wollte. Das Paket ging ungeõffnet an den Absender zurück. 

8. Die se Professional AG wol/te sich dieses Verhalten von Sandro Mii/er nicht gefallen lassen und 
/eitete die 8etreibung ein. Gegen den durch das 8etreibungsamt Bauma am 26. Juni 2006 
zugestellten Zahlungsbefehl erhob Mii/er unverzüglich und ohne Grundangabe Rechtsvorschlag. 

9. Die AlIgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) der se Professional AG, welche Bestandteil des zwischen 
den Parteien abgeschlossenen Vertrages bilden, legen fest, " dass bei Überschreiten einer unverbindlichen 
Lieferfrist um 10 Tage der Kunde die Lieferantin auffordern kann zu liefern". Weiter sehen die AVB vor, dass 
mit Eingang dieser Aufforderung, die se Professional AG in Verzug gerãt. 

* * * 



Fragen respektive Aufgaben: 

1. Erstellen Sie für die SC Professional AG 

(i) ein Rechtsõffnungsbegehren an die zustandige Instanz und 

(ii) ein separates Begleitschreiben, in dem Sie die Klientin auf die Risiken und 
Chancen hinweisen. 

2. Die zustandige Instanz erteilt der se Professional AG keine Rechtsõffnung. Die 
erkennende Instanz begründet ihren Entscheid damit, es sei gerichtsnotorisch, 
dass die SC Professional AG unklare und gar irreführende Angaben gegenüber 
Konsumenten abgebe. Was kann die se Professional AG tun? 

3. Nehmen Sie nun an, die zustandige Instanz erteile der se Professional AG 
provisorische Rechtsõffnung. Miller will sich dies nicht gefallen lassen. Er ist der 
Ansicht , die erkennende Instanz habe einen formellen Fehler begangen. 
Was muss er tun? Kõnnte er ei nen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid ans 
Bunddesgericht weiter ziehen, (nach heute noch geltendwen Recht und nach 
neuem ab 1. Janauar 2007 geltendem Recht)? 

4. Das Betreibungsamt hat gegen Miller die Pfandungsbetreibung eingeleitet. Was 
sind die Folgen und Mõglichkeiten für den Schuldner, Glaubiger und allenfalls 
Dritte, wenn dies 

(i) vom Schuldner unmittelbar nach Zustellung des Zahlungsbefehls 
realisiert wird oder 

(ii) dies erst die Rechtsõffnungsinstanz realisiert . 

* * * 

3esetzestexte: ZGB/OR (Schulthess-Ausgabe); SchKG; BGG (neu); OG; ZPO; GVG 

)ie Prüfungsaufgabe ist der Losung beizulegen. 
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Schriftliche Anwaltsprüfung 

Teil I 

A. Felix Kuster (geboren 1932) schloss im Jahre 1958 die Ehe mit der gleichaltrigen Hulda 

Brodbeck. Dieser Ehe entsprossen die Tochter Maja (geboren 1960) und der Sohn Reto 

(geboren 1962). Die Ehe Kuster-Brodbeck ver1ief unglück1ich. Ende 1988 verliess Felix 

Kuster seine Ehefrau in Meilen und zog zu seiner Freundin Gabriela Frõhlich (geboren 1950). 

Im Januar 1989 suchte Hulda Kuster-Brodbeck den Anwa1t Dr. X auf. Dieser liess Felix 

Kuster wissen, dass sich seine Klientin einer Ehescheidwlg stets widersetzen werde und er 

daher nach dem geltenden Scheidungsrecht in absehbarer Zeit eine Scheidtmg nicht werde 

er1angen kõnnen. In der Folge schlossen die Ehegatten unter Mithilfe von Dr. X am 24. Januar 

1989 folgende aussergerichtliche Vereinbarung: 

,,1. Die Ehegatten haben den ehelichen Haushalt in Mei/en aufge16st. Der Ehemann hat per 1. 

Januar 1989 eine eigene Wohnung bezogen. 

2. Der Ehemann hat seine pers6nlichen Effekten und mit dem Einverstiindnis der Ehefrau 

einzelne wenige M6belstücke mitgenommen. Den gesamten Rest an Hausrat und Mobiliar 

überliisst er der Ehefrau zur Benutzung und zu unbeschwertem Eigentum. 

3. Im Übrigen haben die Ehegatten das wiihrend der Ehe gesparte Verm6gen hiilftig getei/t. 

Der Ehemann hat sich zusatzlich verpjlichtet, der Ehefrau die Halfte der Erbschaft 

auszuzahlen, die ihm von Seiten seiner im Jahre 1988 verstorbenen Grosstante angefallen ist. 

4. Der Ehemann verpjlichtet sich, der Ehefrau als ehelichen Unterhalt 40% seines 

Nettoeinkommens zu bezahlen, zahlbar jeweils monatlich und zum Voraus. Diese 

Unterhaltspjlicht umfasst auch 40% des 13. Monatslohns. " 

B. Im November 1989 bezahlte der Ehemann vereinbarungsgemãss seiner Ehefrau aus der 

ihm angefallenen Erbschaft den Betrag von CHF 100'000.-. In der Folge brach Hulda 

Kuster-Brodbeek nieht nur mit dem Ehemann, sondem aueh mit beiden Kindem, die sieh auf 

die Seite des Vaters gestellt hatten, jegliehen Kontakt ab. Felix Kuster erwarb zum Kaufpreis 

von Fr. 400'000.- eine Eigentumswohnung in Egg (Bezirk Uster), die .er fortan mit seiner 

Freundin und Lebenspartnerin, Gabriela Frõhlieh, bewohnte. Diesen Eigentumserwerb 

fmanzierte er mit CHF 80'000.- aus der ihm angefa11enen Erbschaft und mit einem 

grundpfandgesieherten Bankdarlehen in Hõhe von CHF 240'000.- ; femer hatte Gabriela 
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Frõhlich mit einem Darlehen von CHF 80'000.- an den Kaufpreis beigetragen. Im Jahre 

1992 konnte Felix Kuster dank: einer ihm von seinem Vater angefal1enen Erbschaft sowohl die 

Bankschu1d als auch die Darlehensschu1d gegenüber Gabriela Frõhlich erheblich reduzieren. 

Zudem schloss er im gleichen J ahr bei der Schweizerischen Lebensversicherungs- und 

Rentenanstalt für die Dauer von 15 Jahren eine reine temporãre Todesfallversicherung ab, die 

er mitMitteln aus dieser Erbschaft finanzierte, und womit er für den FalI seines Todes seine 

Lebenspartnerin begünstigte. (Anmerkung: Bei reinen temporiiren TodesfaZlversicherungen 

wird eine Leistung nur fiillig, wenn wahrend der vereinbarten Dauer der Todesfall eintritt. 

Sie haben keinen Rückkaufswert). 

C. Nachdem am 1. Januar 2000 das neue Scheidungsrecht in Kraft getreten war, übedegte 

sich Felix Kuster, ob er nUllil1ehr auf Scheidwlg klagen solIe. Da er seit der Trellilwlg mit der 

Ehefrau überhaupt keine Kontakte mehr gehabt hatte und damit rechnen musste, dass sie ihm 

alle nur erdenklichen Schwierigkeiten bereiten werde, liess er diesen Gedanken alsbald 

wieder fallen. Am 12. Apri1 2000 errichtete er bei bester kõrperlicher und geistiger 

Gesundheit eine eigenhandige letztwil1ige Verrugung mit folgendem Wortlaut: 

,,1. Ich stelle fest, dass ich seit 11 Jahren von meiner Ehe.frau getrennt gelebt habe. J!Vir haben 

gemiiss Vereinbarung vom 24. Januar 1989 al! unsere gemeinsamen Ersparnisse hiilftig 

geteilt und sie verlangte von mir zudem, dass ich ihr die Hiilfte der mir von meiner Grosstante 

angefallenen Erbschaft bezahlen müsse. Sie hat den Betrag von CHF 100'000.- im 

November 1989 erhalten. 

2. Das mir beim Vollzug· der Trennung nach der Teilung der· Ersparnisse verbleibende 

Verm6gen wurde aufgebraucht. Mein heutiges Verm6gen besteht aus einem Bankkonto bei der 

UBS AG und der auf meinen Namen lautenden Eigentumswohnung in Egg. Diese 

Verm6genswerte ,habe ich seinerzeit mit Mitteln aus dem mir verb!iebenen Anteil an der 

Erbschaft meiner Grosstante erworben. 

3. Meine gesetzlichen Erben sind die Ehe.frau sowie meine Kinder Maja und Reto Kuster. 

4. Ich setze meine Ehefrau az/f den Pjlichtteil. Sie hat sich darauf den Betrag von CHF 

100'000.--, den ich ihr im November 1989 ausbezahlt habe, anrechnen zu lassen. 

5. Meine langjiihrige Lebenspartnerin Gabriela Fr6hlich sol! als Vermiichtnis die 

Eigentumswohnung in Egg erhalten. 

6. Zur Willensvollstreckerin bestimme ich Frau Gabriela Fr6hlich. 

Egg, den 12. April 2000 Fe!ix Kuster" 
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Das Original dieser Urkunde übergab er dem Notariat Uster zur Aufbewahrung. 

D. Im Jahre 2003 versch1echterte sich der Gesundheitszustand von Felix Kuster. Seine 

Lebenspartnerin hat ihn wãhrend der langen Krankheitszeit mit viel Hingabe gepflegt. Am 10. 

Mai 2006 ist er verstorben. Die Tochter Maja Kuster hat ihre Mutier vom Tod des Vaters in 

Kenntnis gesetzt. Diese weigerte sich, an der Beerdigung tei1zunehmen und vermied jeden 

Kontakt mit Gabriela Frõh1ich. Sie mõchte aber trotzdem wissen, wie der Nachlass des 

verstorbenen Ehemannes abgewickelt werden wird, und sucht deshaIb erneut die 

Anwaltskanzlei Dr. X auf. 

Frage l: Auf welchem Weg erlangt . die überlebende Ehefrau Kenntnis vou der 

letztwiUigenVerfügung des Erblassers? Besteht für sie Handlungsbedarf, 

(uud wenn ja, inwiefern), oder soll sie sich vielmehr passiv verhalten und 

zuwarten (und gegebenenfalls aus welchen Gründen)? Frage 2: Wie 

ist die Vereinbarung vom 24. Januar 1989 bezüglich aU ihrer Elemente 

rechtlich einzuordnen und wie ihre Gültigkeit zu beurteilen? 

E. Im Zeitpunkt des Todes betrug der Verkehrswert der Eigentumswohnung in Egg CHF 

420'000.--; die ak:tuelle hypothekarische BeIastung belief sich auf 120'000.--. Der SaIdo des 

Bankkontos bei der UBS AG betrug im Zeitpunkt des Todes CHF 20'350.-. Die 

Todesfallkosten in Hõhe von CHF 15'150.- wurden von Gabriela Frõh1ich aus dem 

Bankkonto bei der UBS AG bezah1t. Im Zeitpunkt des Todes waren sodann noch Staats- und 

Gemeindesteuem sowie die direkte Bundessteuer ·im B~trag von insgesamt CHF 5'200.

offen. Die Darlehensschu1d gegenüber Gabriela Frõhlich betrug noch CHF 40'000.--. Am 15. 

Juni 2006 vereinbarten die Geschwister Maja und Reto Kuster schriftlich, dass Reto seinen 

Erbantei1 der Schwester abtrete. Darüber wurden sowohl . die Mutter als auch Gabriela 

Frõhlich informiert. Ende August 2006 erhielt Gabriela Frõhlich von der SwissLife die 

Mittei1ung, dass ihr in den nãchsteri Tagen die Summe von CHF 100'000.- ausbezahlt 

werde. 

F. Gabriela Frõh1ich, die mit den Kindem des Erblassers stets elne freundschaftliche 

Beziehung unterhalten hatte, strebt eine rasche Erbtei1ung an. Sie formulierte am 18. 

September 2006 einen rudimentãren schriftlichen Entwurf für einen Erbteilungsvertrag, der 
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im Wesentlichen den nachstehend wiedergegebenen Inhalt aufweist, und bittet Maja Kuster, 

diesen (versehen mit Kopien der wichtigsten Belege) auch der Mutter zu unterbreiten: 

n l .................. . 

2. Die Vertragsparteien stelZen fest, , dass die Ehegatten Frau Hulda Kuster-Brodbeck und 

Felix Kuster nach der schriftlichen Vereinbarurzg vom 24. Januar 1989 im Rahmen der 

Auflosung des gemeinsamen Haushaltes die gesamten damals vorhandenen gemeinsamen 

Er~parnisse halftig geteilt haben und die Ehe.frau aus der Erbschaft der Grosstante des 

Ehemannes zusatzlich die Halfte, das heisst die Summe von rund CHF 100'000.-, erhalten 

hat. 

3. Das zu teilende Nachlassvermogen setzt sich heute zusammen aus der Eigentumswohnung 

in Egg (Verkehrswert CHF 420'000.-) und einem Barvermogen (nach Abzug der 

Todesfallkosten und der Steuerschulden) von CHF 2'000.-, 

4. a) Der Anspruch von Frau Hulda Kuster-Frohlich al{[ den Pjlichtteil ist durch den 

Vorempfang von CHF 100'000.- mehr als konsumiert. Die Tochter Maja Kuster und Frau 

Gabriela Frohlich verzichten vergleichsweise und ohne Anerkennung einer Rechtspflii::ht au! 

jegliche Rückerstattung. 

b) Die Tochter Maja Kuster anerkennt, dass die Eigentumswohnung der Vermachtnisnehmerin 

Frau Gabriela Frohlich unter gleichzeitiger Übernahme der Grundpfandschitlden zu 

alleinigem Eigentum zufallen soI!. 

e) Die Tochter Maja Kuster und Frau Gabriela Frohlich werden über die erbrechtliche 

Auseinandersetzung untereinander eine separate Vereinbarung abschliessen. 

Aus emotionalen Gründen mõchte Frau Hulda Kuster-Brodbeck erreichen, dass die von ihr 

gehasste Geliebte ihres verstorbenen Ehemannes wenn immer mõglich leer ausgeht. Sie fragt 

sich zudem, ob es wirklich rechtens sei, dass sie selber nichts mehr erhalten solle wãhrend 

anscheinend die SwissLife ,;dieser Person" schon CHF 100'000.- ausbezahlt habe. Sie' 

wendet sich deshalb auch hier an ihren Anwalt, um über die Rechtslage informiert zu werden. 

Obwohl die Tochter Maja Kuster derLebenspartnerin ihres Vaters grundsatzlich vertraut, 

sucht auch sie eine Anwãltin auf, um sich beraten zu lassen. 

Frage 3: 

Frage 4: 

Ist der überlebenden Ehefrau die U nterzeichnung eines 

Erbteilungsvertrages mit diesem InhaIt zu empfehIen, oder ist ihr davon 

abzuraten und aus welchen Gründen? 

(Für die Bearbeitung der nachfolgend formulierten Teilfragen wird 

vorausgesetzt, dass die überlebende Ehefrau dem vorgeschlagenen 



Frage 5: 

Teil 11: 
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Erbteilungsvertrag nicht zustimmt, au! Erbteilung klagen will und eine 

gerichtliche Entscheidung anstrebt.) 

a) For:r;nulieren Sie ein angesichts der konkreten VerhãItnisse mõgliches 

Rechts begehren. 

b) Wer ware Partei in diesem Erbteilungsprozess? 

e) Welches Gericht müsste entscheiden uud in welchem Verfahren? 

d) Welche kantonalen und bundesrechtlichen Weiterzugsmõglichkeiten 

würden bestehen? 

e) Mit welchem Ergebnis müssen die überlebende Ehefrau einerseits und 

die Tochter Maja Kuster anderseits rechnen, faUs auch gerichtliche 

Vergleichsbemühungen scheitern? 

Wie wãre vorzugehen, faUs von der überlebenden Ehefrau nãhere 

Auskünfte erforderlich waren und solche verweigert würden (õrtliche und 

sachliche Zu:stãndigkeit, Verfahren, Instanzenzug)? 

G. Mit Grundstückkaufvertrag vom 12. Novemher 2001 verkaufte die X AG Maja Kuster eine 

Stock:werkeinheit zum Preis von CHF 863'000.-. Maja Kuster leistete vereinbarungsgemass 

am 1. Dezember 2001 eine Anzahlung von CHF 235'000.-. Der Restbetrag ware auf die am 

22. Februar 2002 vorgesehene Besitzantretung fàl1ig geworden. Vor diesem Termin teilte 

jedoch Maja Kuster der Verkãuferin mit, sie sei nicht in der Lage, den Vertrag zu erfül1en. In 

der Folge einigten sich die Vertragsparteien mündlich auf das Dahinfal1en des Vertrages ... Eine 

ausdrückliche Vereinbarung über die konkreten Folgen der Vertragsauflõsung wurde jedoch 

nicht getroffen. Von der erhaltenen Anzahlung von CHF 235'000.- erstattete die X AG Maja 

Kuster Fr. 145'000.- zurück. Maja war mit diesem Vorgehen nicht einverstanden. Sie 

anerkannte im Zusammenhahg mit der Vertragsauflõsung nur einen Anspruch der X AG in 

Hõhe von CHF 15'000.-und forderte den Restbetrag von CHF 75'000.- zurück. Die X AG 

stel1te sich dagegen auf den Standpunkt, der ihr aus der Vertragsauflõsung entstandene 

Schaden übersteige CHF 90'000.--, so dass Maja Kuster infolge Verrechnung nichts mehr 

zustehe. Es kam zum Prozess. Das õrtlich zustãndige (zürcherische) Bezirksgericht hat die 

Klage von Maja Kuster nach Absch1uss ~es H~uptverfahrens abg~wiesen. Es ging ohne 

nãhere Begrundung davon aus, die Parteien seien sich darin einig gewesen, dass dem 

Rückforderungsanspruch von Maja Kuster Schadenersatzanspruche der X AG im Umfang des 
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positiven Vertragsinteresses entgegengesetzt werden kõnnten. Maja Kuster will dieses Urteil 

nicht hinnehmen. Sie steht auf dem Standpunkt, dass über die Rückabwicklung des Geschãfts 

nicht konkret gesprochen worden sei und j edenfa11s diesbezüglich kdne Einigung bestanden 

habe. Im Hinblick auf ein Rechtsmittelverfahren erõrtert sie mit ihrer Anwãltin verschiedene 

Szenarien und Fragen. 

Frage 6: 

Frage 7: 

Frage 8: 

Wie ware die Rechtslage für· den FalI, dass ~ie Parteien über die 

Rückabwicklung des Geschãfts keine Regelung getroffen haben, zu 

beurteilen? 

Angenommen, das Obergericht würde die Klage gutheissen: Kõnnte die X 

AG mit einer eidgenõssischen Berufung Erfolg haben, faUs sie vor 

Bundesgericht geltend macht, die Parteie:n hãtte:n sich über die 

Rückabwicklung des Geschãfts geeinigt, und die Klage sei deshalb zu 

Unrecht gutgeheissen worden? 

Welche Berufungsantrãge sollte Maja Kuster in einem alliãlligen 

kantonalen Berufungsverfahren steIlen und aus welchen Überlegungen? 

Der Sachverhalt ist nicht abzuschreiben. Er ist am Schluss mit der Prüfungsarbeit wieder 

abzugeben. 

Hilfsmittel: ZGB/OR (Ausgabe von· Gauch, Verlag Schulthess, mit Anhang), ZPO, GVG uud 

OG. 



$chriftliche A~walt~PtUtti.~g' 
. ' ! ", . : , 

t:: : 

Die Eheleute Daris und Maximilian Scheller waren - und sind es auch heute noch 
- wohnhaft in Nürnberg, Deutschland. Sie waren befreundet mit Kari Hahler, 
Kundenberater der Privatbank AG mit Sitz in Zürich. Kari Hahler wohnte zu 
dieser Zeit in KüsnachtjZH. 

Im Juli '1988 er6ffnete Kari Hoh.ler im Auftrag der Eheleute Scheller ein Konta bei 
der Privatbank AG. Gemass den Kontoer6ffnungsunterlagen, welche von den 
Eheleuten Scheller unterzeichnet wurden, sollte samtliche Past banklagernd 
zugestellt werdén u.nd die Bank war beauftragt, das auf dem Konta liegeJide 
Verm6gen: nath freiem Erme~sen bestm6gHch zLi verwalten. 

1995 hÇitten die Eh.eleute Scheli~rzw~I"'Fohjer~rtgénv9n:jé DM;'!:';S'Mio;, vv~lche 
sie auf das KbntQ bei der Privàtbânk A'G;,érh:à3'hl~n""las~erí"'w,Óllteh;' iXus :, .' , '.' ' 
GeheimhéJltung'sgrühden s~'litê'ahér keihe"D-ire'kt:ZÇlhlurlg erl=olger1'~ Kârf' Hohle~ 
schlug Ihn~n :daher vor, dass die. Zahlung~0 ar{die Firiancial'-rnterHiediary Ltd,. ~' 
mit Sitz in Panama erfolgen sOllten, welch'e eb~nfalls' ein Konta bei der 
Privatbank AG unterhielt. 

Die Financial Intermediary Ltd. war von der Bank im eigenen Namen gegründet 
worden, um für einen italienischen Kunden gewisse Transaktionen 
durchzuführen. Kari Hohler war über das Konto der Financial Intermediary Ltd. 
einzelzeichnungsberechtigt, obwohl er keine Organstellung bei dieser 
Gesellschaftinnehatte. Er hatte dieses Konto schon mehrfach für Transaktionen 
verwendet, bei welchen ein Geheimhaltungsinteresse des Kunden bestand. Kari 
Hohler'wies die Eheleute Scheller an, die beiden Zahlungen sollten mit der 
Referenz "DMS" erfolgen. 

Am, 10.' Novem'ber'~ 995 hat die Bêlhca: Popu.lqre·j,' Mai'lplid; PM 1'1$'.M·jo. a'~f'dps' 
Konta der Finâ~cial Intermediary LtcÚ::P',e.j'dét,Priv~tbà:hk:AG "riiit der'Rer$'r~~,Z," 
"DMSli überwiesen. Eine identische ,Z'~h'lúh6;, erf6Jg't~;am'15'~'Nove'mbe..r 1995 vóh' " 
der AlIgemene Bank, Den Haag .. 

Die Eheleute wurden über den Zahlungseingang auf dem Konta d~r Financial 
Intermediary Ltd. informiert undwaren davon überz'eugt, der Gegenwert Von DM 
3 Mio. sei' ihrem Konta gutgeschrieben worden. Im Bewusstsein, dass die Bank 
beauftragt war das Verm6gen der Eheleute Scheller zu verwalten, ha ben diese 
einstweilen keine weiteren Instruktionen erteilt. 
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Erst am 3. Mi:1rz 2005 hat Maximilian Sc~eller die Bank in Zürich aufgesucht und 
bei der Kontrolle der banklagernden póstfestgesb2l1t, dass der Betrag' vbn, DM 3 

Mio. deh1 Konta nie 'QutgeschrieQen wórd~n w,ar. " 

Seif dem 3. Marz 2005 hat ,MaXimiliâh Sêh~li~t 'méhrfâC~ versücht ' 
herauszLJfinden; wohin die fragli'cheh Betrage transferiert wLirden. Unter ,dem 
Hinweis auf das Bankgeheimnis hat die Bahk jede Auskunft über das Konto der 
Financial Intermediary Ltd. vérweigert. 

Kari Hohler hat das Anstellungsverhaltnis mit der Privatbank AG Ende 2000 
gekündigt und lebt seither in Rom, wo er als freier Finanzberater tatig ist. Er hat 

den Kontakt zu den Eheleuten Scheller seit 1998 verloren. 

FRAGE 1: 

Wie beurteilen Sie die Rechtslage? Kõnnen dre Eheleute Scheller Ansprüche 
geltend machen? Wenn ja, gegen weh?1 

FRAGi:-. 2: 
, , . .', 

Haben die Ehejeute Scheller die Mog/ichkeft, gege~ die Privatbank A'G' 'Únd KarI 
Hohler in Zürich zu klagen? Falls la, 'Wié úndwo kõhhteh' diêseklág~n anhangiçf 
gemacht werden? ' 

FRAGE 3: 

Wie lauten das oder die Rechtsbegehren? Begründen Sie dasjdie Rechtsbegehren 
bitte mit wenigen Worten. 

FRAGE 4: 

Beurteilen Sie bitte die Kosten eines Rechtsstreites. Kõnnen Massnahmen 
getroffen werden, das Kostenrisiko zu verringern? 

1 Bitte beurte iI enS i e ei n en a rifa I Hg(!nAnspi-pctJ a uchdah n! wen~siéder~ ~i~ y n9Shid, ..... . 
die Erfblgsaussichten seien geting~ So"lIten Sie:çjcifü'r'hàlten', :es' sei :ci'u'slahdisches' Recht 
anwendbar, wéisen Sie bitte darauf,hin, wénden'abe:r ersâtzweise' Schwelzer Reé:htan. 
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FRAGE 5: 

Wie ist der Rechtsmittelzug gegen einen materiellen Endentscheid der ersten 
Instanz? 

FRAGE 6: 

Maximilian Scheller berichtet lhnen, nach seinen' Ke'nntnissén habe KarI Hohler 
finanzielle próbleme. Er glaube abér, dass KarI Hohler noch über zwer Liegen
schaften In ZDrichverfüge. Konnen die~e"'Lif;-fj'enschalferi zur'Sicherung eines zu
künftigen Urtei!s herahgezagen _ werdên.(';.W~:S, ·wj§á~h'.-·,.djé 'Vota'U~$.~tzling~n? Wie" -
kann s/eh Kari Hdh/~r dagegen wt=h;~tr?)rê~c~relb~ó' $ie.: d~$;v~'i:ffJjfreh:.' ; , ,', 

.. .' .' ': ', .. 

Die Aufgabe ist nicht abzuschreiben und muss der Prüfung beigelegt werden. 

Gesetze: OR, ZGB, SchKG, IPRG, LugÜ, GStG, ZPO, GVG, AnwGebV, GerGebV, 
BGG. 



Schriftliche Anwaltsprüfung 

Sachverhalt A: 

Die A Handels AG, Eigentümerin der Liegenschaft Kat.Nr. 1020 in Uster, 

hatte mit Mietvertrag vom 23. Februar 2003 ihrem Verwaltungsratsprãsi

denten Peter Huber die auf dem erwãhnten Grundstück stehende Lager

halle zu einem jãhrlich per 1. Mãrz im voraus zahlbaren Mietzins von mo

natlich Fr. 1'200.-- vermietet. Da Huber der A. Handels AG ein Darlehen 

von Fr. 60'000.-- zur Verfügung gestellt hatte, wurde im Mietvertrag ver

einbart, dass die Begleichung des Mietzinses mit dem Darlehenssaldo 

verrechnet werde, solange das Darlehen Ilaufe". 

Frage 1: 
Wirft der Sachverhalt bis hier irgendwelche rechtliche Probleme auf? 

Mit Zahlungsbefehl vom 27. Oktober 2004 leitete die Bank X AG gegen 

die A. Handels AG die Betreibung auf Grundpfandverwertung ein. Die 

Bank X AG hatte der A. Handels AG einen limitierten Geschãftskredit ein

gerãumt und zur Sicherheit einen Namensschuldbrief, lastend an I. Pfand

stelle auf der Liegenschaft Kat.Nr. 1020 in Uster, erhalten. Die A Handels 

AG war mit fãlligen Rück- und Zinszahlungen in Rückstand geraten. 

Frage 2: 
Ist es aufgrund dieser Informationen von vorneherein kiar, dass die Bank 
auf Verwertung des Grundpfandes betreiben konnte? 

Gehen Sie - ungeachtet Ihrer Antwort auf Frage 2 - davon aus, dass die 

Bank zu ihrem Vorgehen berechtigt war. Das zustãndige Betreibungsamt 

wies nach Erhalt des Betreibungsbegehrens der Bank Peter Huber an, ab 

sofort die künftig fãlligen Mietzinsen an das Betreibungsamt zu überwei

sen unter Hinweis auf die Gefahr der Doppelzahlung. 

Frage 3: 
War das rechtens? Wie immer: Konnte sich Huber gegen diese Anwei
sung wehren? Wie? Rechtsmittel auf allen Ebenen? Gãbe es, wenn der 
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letztmõgliche kantonale Entscheid anfangs Januar 2007 getroffen worden 
. wãre, Ãnderungen? 

Gehen Sie in der Folge davon aus, dass beim Betreibungsamt keine Zah

lungen eingingen und dass die Proteste Hubers nichts fruchteten. Am 20. 

Oktober 2005 erging eine Betreibung gegen Peter Huber über Fr. 141400.

für "Jahresmiete Mãrz/05-Februar/06". 

Frage 4: 
Wer müsste diese Betreibung - wenn es rechtens zugegangen ist - erho
ben haben? 

Peter Huber erhob Rechtsvorschlag, doch wurde im nachfolgenden Ver

fahren vom zustãndigen zürcherischen Richter gegen ihn provisorische 

Rechtsõffnung erteilt. 

Frage 5: 
a) Welches/e Rechtsmittel steht/en kantonal und eidgenõssisch zur Verfü

. gung? Bei der Bearbeitung dieser Frage ist davon auszugehen, dass der 
letztinstanzliche kantonale Entscheid vom 9. Januar 2007 datiert. 

b) Würde etwas ãndern, wenn bei sonst gleicher Fragestellung der géfor
derte Jahresmietzins Fr. 181000.-- betrüge und für diesen Betrag provisori
sche Rechtsõffnung erteilt worden wãre? 

Angenommen, es bleibt bei der provisorischen Rechtsõffnung. Peter Hu

ber erhebt Aberkennungsklage.Er macht geltend, er habe-ja mit der A. 

Handels AG beim Abschluss des Mietvertrages speziell vereinbart, dass 

die Zinsen zum vorneherein auf den 1 . Mãrz durch Verrechnung mit der 

Darlehensschuld der AG getilgt werden, solange $ie bestehe, was in ei

nem geringen Restbetrag immer noch der Fali sei. Da diese klare Verein

barung lãngst vor der Betreibung der X Bank AG getroffen worden sei, 

habe weder Raum noch Anlass bestanden, die Zinsen dem Betreibungs

amt abzuliefern. Damit sei die Forderung abzuerkennen. 

Frage 6: 
Erachten Sie diesen St~ndpunkt als aussichtsreich? Wenn ja/ nein, wes
halb? 
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Frage 7: 
a) Angenommen [und unabhãngig von Ihrer Meinung zu Frage 6], es wer
de die Aberkennungsklage erstinstanzlich abgewiesen: Rechtsmittel kan
tonal und Bund? Die Frage ist nach heutiger Rechtslage zu bearbeiten. 

b) Und wieder: Würde sich etwas ãndern, wenn der Jahresmietzins Fr. 
18'000.- betrüge? 

Sachverhalt B: 

Peter Huber ist noch mit einem anderen Problem konfrontiert: Er hatte 

Ende Juni 2006 einen Kaufvertrag über ei ne Stockwerkeinheit [Ka~.Nr. 

20251 in Greifensee] zum Preis von Fr. 800'000.-- abgeschlossen. Ver

einbarungsgemãss hatte er am 1. Juli 2006 eine Anzahlung von Fr. 

200'000.-- geleistet. Der Restbetrag wãre am 1. Oktober 2006 zu leisten 

gewesen. Vor diesem Termin teilte Peter Huber der Verkãuferin, der Pro

domo AG, mit, er sei aufgrund einer unvorhergesehenen finanziellen Ver

pflichtung - eine in Aussicht stehende aufwãndige Operation mit wohl lan

ger Erholungsphase - und einem unerwarteten Verlust in einem Konkurs 

[nicht dem eigenen!] nicht in der Lage, den Kaufvertrag zu erfüllen und 

bitte deshalb um "Annullation des Vertrages". Die Prodomo ãusserte im 

Antwortschreiben ihr Bedauern, erklãrte aber, sie sei mit einer Annullation 

einverstanden. Über die konkreten Folgen dieser "Annullation" fehlt eine 

Abmachung. Die Übertragung der Liegenschaft war noch nicht erfolgt. 

Peter Huber erwartete - für ihn selbstverstãndlich - die Rückzahlung sei

ner geleisteten Zahlung. Indes stellte sich die Prodomo auf den Stand

punkt, sie habe jede Menge Aufwand im Vorfeld dieses Vertragsabschlus

ses gehabt und es sei ihr insbesondere wegen dieser Annullation ein sat

ter Gewinn in Hõhe von rund 20% des Kaufpreises entgangen, wofür sie 

Ersatz zugut habe. Alles in Allem seien ihre Aufwendungen und der zu 

ersetzende Gewinn so hoch, dass es nichts mehr zurückzuerstatten gebe. 
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Frage 8: 
a) Analysieren Sie die Reehts- und Interessenlage aus der Sieht von Peter 
Huber mit Bliek auf die finanzielle Auseinandersetzung 

b) Wie wãre in einem ·allfãlligenProzess zur fehlenden Vereinbarung über 
die Folgen der "Annullation" zu argumentieren? 

Bearbeitungshinweis zu den Rechtsmittelfragen: 

Hier wollen Sie sieh bitte jeweils nieht in episeher Breite über unwesentli
ehe Formalia verbreiten [z.B. Amtsspraehe, Gang der Reehtsmittelverfah
ren im Detail, Eingaben im Doppel, Reehtsanwendung von Amtes wegen, 
Gestaltung der Heehtsschriften, M6gliehkeit von Fristerstreekungen, Aus- . 
führungen über die elektronisehe Zustellung ete], sondern sieh auf das 
Wesentliehe besehranken: Legitimation, Reehtsmittelinstanz, Bezeiehnung. 
des Reehtsmittels, ev. Streitwertfragen, Rügethemen. 

Gesetzestexte: ZGB/OR (Ausgabe Gaueh,46. Auflage), SehKG (Ausgabe 
Navigator), Prozessgesetze. 

Die Aufgabe ist nieht abzusehreiben, aber der L6sung beizulegen. 



Sehriftliehe Anwaltsprüfung 

Am 13. Oktober 2004 wurde in Zürieh von der Fin'anz AG, die ihren Sitz 
in Zürieh hatte, ein Anlagevertrag abgesehlossen, wonaeh dem Anleger 
bei w6ehentlichen Auszahlungen eine Nettorendite von 2,5 % pro Trade 
(108 % pro Jahr) versproehen wurde, sofern die Rendite dureh entspre
eh ende Trades erwirtsehaftet würde. Als Anleger wurde im Vertrag, den 

, die Finanz AG aufgesetzt hatte-, Sandro Deutseh, wohnhaft in Münehen, 
genannt, wãhrend der Vertrag in Anwesenheit von Sandro dureh den in 
Kroatien wohnhaften Zeno Deutseh unterzeiehnet worden ist. Als Anla
gebetrag war der Betrag von US Dollar 500'000 genannt. Zur Besiehe
rung des Anlagebetrages wurde auf ein separates "Notarsehreiben" ver
wiesen, welehes zum Bestandteil des Vertrages erklãrt wurde. Zeno 
Deutseh hatte dem Sandro Deutseh am 5. August 2004 die Befugnis er
teilt, in seinem Namen Vertrãge abzusehliessen und zu unterschreiben, 
bei,Banken Kredit aufzunehmen, Gelder abzuheben und zu belêihen. 
Das war aber bei Unterzeichnung des Vertrages mit der Finanz AG we
der den Verantwortliehen der Finanz AG noeh dem naehstehend ge
nahnten Ernst Jung bekannt. 

Ernst Jung ist Inhaber des Züreher Notariatspatentes und führt an seinen 
Wohnort Zürieh eine im Handelsregister eingetragene Reehts- und Treu
handpraxis. Mit dem "Notarsehreiben" bestãtigte er unterm 13. Oktober 
2004 an die Adresse von Sandro Deutseh in Münehen was folgt: 

Um die vertragsgemãsse Anlage der von Ihnen aut das "Notarkon
to" bei der Bank tür Handel überwiesenen Betrãge zu gewãhrleis
ten, bestãtige ich hiemit: 

Die aut das Konto "Notarkonto" Nr. 47 der Finanz AG überwiese
nen und eingezahlten Betrãge werden nur tür Anlagen im Sinne 
des oben erwãhnten Anlagevertrages verwendet. Vertügungen 
über das Konto k6nnen nur mit meiner Zustimmung ertolgen. 

Die Zustimmung tür die Kapitalfreigabe tür Anlagen gemãss Anla
gevertrag ertolgt nur dann, wenn sichergestellt ist, dass aut dem 
Konto der Finanz AG bei der Traderbank entweder das Kapital 
oder das entsprechende Anlagepapier einer Prime-Bank deponiert 
ist. 

Eine weitere Hattung meinerseits ist ausgeschlossen. 

Zeno Deutseh übergab den Verantwortliehen der Finanz AG am 13. Ok
tober 2004 in den Rãumliehkeiten der Bank für Handel einen Cheek über 
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US Dollar 5001000, welcher Betrag dem Konto der Finanz AG bei .der 
genannten Bank unter der Rubrik"Notarkonto" gutgeschrieben wurde. 
Inhaberin diesesKontos war die Finanz AG. Es wurden jedoch keine 
Trades getãtigt. 

Mit Schreiben vom 9. Februar 2005 kündigte Sandro Deutsch den Ver-
. trag und verlangte Rückzahlung des investierten Betrages. Die Finanz 

AG überwies am 17. Februar 2005 US Dollar 121500 an Sandro Deutsch. 
Einige Tage spãter wurden ihm von der Finanz AG US Dollar 300 1000 
zurückerstattet. Hinsichtlich des Restbetrages erklãrte die Finanz AG, 
dass sie diese spãter zurückzahlen werde. Dies geschah jedoch nicht. 
Von Verantwortlichen der Finanz AG wurden vom Notarkonto US Dollar 
2001000 abgezogen und veruntreut. Ueber die Finanz AG wurde am 14. 
April 2005 der Konkurs erõffnet. DieKonkursdividende tür die von Zeno 
Deutsch eingegebene Dritt-Klasse~Forderung von Fr. 2401000 aus dem 
Anlagevertrag betrãgt voraussichtlich Null. 

Zeno Deutsch will nun Ernst Jung aut Bezahlung von Fr. 2401000 (ent
sprechend einem ausstehenden Betrag von US Dollar 2001000 mit einem 
Umrechnungskurs von Fr. 1.20 pro US Dollar) nebst 5% Ztns seit 9. Feb
ruar 2005 einklagen. Jung bestreitet die Aktivlegitimation von Zeno 
Deutsch. Er, Jung, habe aut Wunsch der Finanz AG schon vor dem 13. 
Oktober 2004 mehrere solche "Notarschreiben" erstellt, unterschrieben 
und diese der Finanz AG übergeben, ohne zu wissen, für wen sie ver
wendet würden. Nicht Zeno, sondern Sandro Deutsch sei Partner des 
Anlagevertrages. Im Vertrag mit der Finanz AG sei Sandro als Anleger 
genannt, und auch sein Schreiben sei an Sandro adressiert. Die Verant
wortlichen der Finanz AG hãtten bei Vertragsabschluss nicht bemerkt, 
dass Zeno und nicht Sandro den Vertrag unterzeichnet habe. Zeno ha
be beim Vertragsschluss Sandro vertreten. Geschuldet seien zudem -
wenn überhaupt- US Dollar und nicht Schweizer Franken. Er, Jung, haf
te aber jedenfalls nicht für die US Dollar 2001000. Für das Notarkonto 
habe er zusammen mit Emil Weibel von der Finanz AG Kollektivunter
schrift gehabt. Die Unterschriftsberechtigung sei also anfãnglich richtig 
geregelt gewesen, nãmlich so, dass der Zugriff auf das Konto nur mit 
ihm zusammen hãtte erfolgen kõnnen. Erst spãter, als die US Dollar 
200'000 bereits vom Notarkonto abgezogen worden seien, sei er gewahr 
geworden, dass eine weitere Person Kollektivunterschrift für das Konto 
erhalten habe. Deshalb habe er kein Verschulden. Da die verschwunde
nen US Dollar von den Verantwortlichen der Finanz AG veruntreut wor
den seien, sei der Kausalzusammenhang zwischen seinem Verhalten 
und dem Schaden des Anlegers ohnehin unterbrochen worden. Ausser
dem seien die am 17. Februar 2005 bezahlten US Dollar 121500 als teil-
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weise Kapitalrückzahlung zu betrachten, sodass ohnehin nicht mehr US 
Dollar 200'000 offen seien. 

Fragen: 
1. Welches Gericht ist für die Klage von Zeno Deutsch zustandig? 
2. Welches Recht bzw. welche Rechtesind anwendbar für die Beur

teilung der Klage von ZenoDeutsch? 
3. Wie ist die Klage von Zeno Deutsch zu beurteilen (gehen Sie un

abhãngig von der Beantwortung der Frage 2 vom schweizerischem 
Recht aus)? Was ist von den Einwendungen Jungs zu halten? 

4. Wie würde im Falle der Gutheissung der Klage von Zeno Deutsch 
das Urteilsdispositiv lauten? 

5. Welche Rechtsmittel stehen Jung gegen das Urteil der 1. Instanz 
bzw. gegen die Entscheide derRechtsmittelinstanzen zur Verfü- . 
gung, wenn er geltend machen will, die Vorinstanz habe Zeno zu 
U n recht als Vertragspartei behandelt? 

Im Konkurs der FinanzAG hat auch Ernst Jung eine Forderung einge-
. geben, und zwar von Fr. 120'000. Diese wurdeim Kollokationsplan als 
Dritt-Klasse-Forderung aufgenommen, auf Kollokationsklage von Zeno 

. Deutsch hin aber gestrichen. Vorher haben sich sowohl Zeno Deutsch 
wie auch Ernst Jung die Verantwortlichkeitsansprüche gegen Bruno 
Blumer, Verwaltungsrat der Finanz AG, abtreten lassen. Sie gehen 
übereinstimmend davon aus; dass sich in diesem Verantwortlichkeitsver
fahren ein Prozessgewinn von F.r. 90'000 erzielen lasse. 

Frage: 
6. Wie hoch ist der für die Kosten- und Entschãdigungsfolgen mass

gebliche Streitwert im Kollokationsprozess zwischenZeno Deutsch 
und Ernst Jung? 

Bevor Zeno Deutsch die Verantwortlichkeitsklage gegen B.runo .Blumer 
einleitet, stirbt Zeno Deutsch .. 

Frage: 
7. Was geschieht mit dem an Zeno Deutsch abgetretenen Verant

wortlichkeitsanspruch? 

Die Aufgabe ist nicht abzuschreiben, der Lôsung aber beizulegen. 
Zur Verfügung stehende Gesetze: OR, ZGB,IPRG, SchKG, GestG, 
ZPO, GVG, BGG, Verordnung über die Anpassung des kantonalen 
Rechts an das BGG. 



Anwaltsprüfung 

Sachverhalt 

Die Eheleute Paul und Edith White-Keller wurden am 17. Mai 2001 vom Bezirksgericht 

Horgen geschieden. Die Ehefrau ist Schweizerin, der Ehemann Angeh6riger der USA. 

Sie haben3 Madchen, Andrea, geb. 1991, Dolores, geb .. 1993 und Gabriella, geb. 1998. 

Wahrend der Dauer des Scheidungsprozesses wurden die Kinder unter die Obhut der 

Mutter gestellt. Der Vater missbrauchte sein Besuchsrecht, flog mit den Kindern in die 

USA und leitete seinerseits dort ei nen Scheidungsprozess ein, in welchem er 

beantragte, die Kinder seien unter seine Obhut zu stellen. Der Ehefrau gelang es, die 

Kinder wieder in die Schweiz zurück zu holen. Der Ehemann blieb in den USA und 

beteiligte sich nicht mehr am Scheidungsprozess in Horgen. 

Gemass. dem Scheidungsurteilvqm 17. Mai 2001 wurden die 3 Madchen unter die 

elterliche Sorge der MUtter gestellt. Dem Vater wurde kein Besuchsrecht zugesprochen. 

Frau White-Keller hatte grosse Angst vor e.iner neuerlichen Entführung der Kinder. Ihr 

Mann hatte in der Vergangenheit mehrfach in Aussicht gestellt, er werde keine Ruhe 

geben, bis die Kinder bei ihm in den USA leben würden. Er stiess auch Drohungen 

gegenüber seiner Ex-Frau aus, welche diese sehr ernst nahm. Frau White-Keller 

(nachfolgend Klagerin 4) reichte am 5. Juli 2001 in eigenem Namen und namens der 

Kinder (nachfolgend Klagerinnen 1 bi$,3) beim Bezirksgericht Horgen eine Klage gegen 

. den Ex-Ehemann (Beklagter) mit folgendem Rechtsbegehren ein: 
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1. Der Beklagte habe unter Androhung der Bestrafung gemass Art. 292 StGB im 

Falle des Ungehorsams jeden Umgang und Kontakt mit und zu den Klagerinnen 

per Fax, Telefon, pers6nlich oder mit anderen Kommunikationsmitteln zu 

unterlassen. 

2. Der Beklagte habe es des weiteren unter Androhung der Bestrafung gemass Art. 

292 StGB im Falle des Ungehorsams zu unterlassen, die üblichen 

Aufenthaltsorte der Klagerinnen, d.h. deren Wohnort, Schule, Kinderhort und 

Kindergarten aufzusuchen oder sich' andernorts den Klagerinnen wissentlich und 

willentlich auf eine Distanz von weniger als 30m zu nahern. 

3. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten des Beklagten. 

Der Ex-Ehemann liess durch seinen Anwalt beantragen, dass die Klage unter Kosten

und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Klagerinnen vollumfanglich abzuweisen sei. 

Weiter stellte er den prozessualen Antrag, çfass für die nicht mündigen T6chter für die 

Dauer des Prozesses eine unabhangige Prozessbeistandschaft bestellt werden solle. 

Letzterer Antrag wurde gutgeheissen. Das Bezirksgericht lud die zustandige 

Vormundschaftsbeh6rde ein, eine solche Prozessbeistandschaft einzurichten. Sie 

bestimmte Herrn RA Sandro Fleissig als Prozessbeistand, der die Interessen der Kinder 

wahren sollte. 

Sandro Fleissig stellte folgende Antrage: 

1. Dem Beklagten sei unter Androhung von $trafe im Sinne von Art. 292 StGB die 

Kontaktaufnahme mit den Klagerinnen 1-3 zu untersagen, wobei dieses Verbot 

wie folgt zu befristen sei: Das Verbot gilt langstens bis 

(1) eine aussergerichtliche Regelung des pers6nlichen Verkehrs oder der 

Einraumung des Besuchsrechts geschlossen würde, oder 

(2) ein gerichtlicher Entscheid bezüglich pers6nlichen Verkehr oder die 

Einraumung eines Besuchsrechtes vorliegt, 

(3) langstens jedoch bis zum 30. Juni 2004 

2. Zudem soll ausdrücklich festgehalten werden, dass eine Kontaktaufnahme auf 

Initiative der Kinder weder für die Kinder noch für den Beklagten strafbar ist. 
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Das Gericht beauftragte den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst Horgen, ein 

Gutachten zu erstellen. Dieser kam zum Schluss, aktuell habe keines der Kinder ein 

Interesse an einer Kontaktaufnahme zum Vater gezeigt. Es befürwortete das 

Kontaktverbot deshalb grundsatzlich. Es sei von fachlicher Seite sinnvoll abzuwarten, 

wann sich die Kinder für eine solche Kontaktaufnahme reif und bereit fühlten. Der 

Zeitpunkt dafür k6nne jedoch aufgrund der Entwicklung und Aussagen der Kinder noch 

nicht bestimmt werden. Eine zeitliche Begrenzung des Kontaktverbotes" so wie der 

Beistand dies beantragt hatte (Iangstens jedoch bis zum 30. Juni 2004) befürwortete das 

Gutachten nicht. Es empfahl jedoch eine Beistandschaft im Sinne einer professionellen 

kindzentrierten Begleitung, welche die sich entwickelnden Wünsche der Kinder bzw. die 

Bereitschaft zu einem Kontakt mit dem Vater neutral unterstützen sollte. 

Das Bezirksgericht Horgen erachtete die Ausführungen und Empfehlungen des KJPD 

als nachvollziehbar, schlüssig und überzeugend. Es eritschied deshalb, dass ein 

Kontaktverbot an die Adresse des Beklagten auszusprechen sei, dass dieses zeitlich 

nicht zu begrenzen sei, weil der Zeithorizont von der individuellen Entwicklung jedes 

Kindes abhange. Es lud gleichzeitig die zustandige Vormundschaftsbeh6rde ein, den 

Kindern einen Beistand zu bestellen, der die vom Gutachten umschriebenen Aufgaben 

wahrnehme. 

Das Dispositiv des Urteils, welches am 18. Mai 2005 erging, lautete wie folgt: 

1. Dem Beklagten wird verboten, mit den Klagerinnen von sich aus Kontakt per Fax, 

Telefon oder mit anderen Kommunikationsmitteln aufzunehmen oder die üblichen 

Aufenthaltsorte der Klagerinnen, d.h. deren Wohnort" Schule, Kinderhort und, 

Kindergarten aufzusuchen oder sich andernorts den Klagerinnen 'wissentlich und 

willentlich auf eine Distanz von weniger als 30m zu nahern. 

2. Missachtet der Beklagte das Verbot gemass Ziffer 1, hat er nach Art. 292 StGB 

wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung Bestrafung mit Haft oder 

Busse zu erwarten. 

Straffrei ist der Kontakt, wenn er von den Klagerinnen aufgenommen wird. 

Ferner ist die Klagerin 4 berechtigt, dieses Kontaktverbot für einzelne oder alle 

Kinder aufzuheben. 
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3. Die Vormundschaftsbehorde Horgen wird eingeladen, den Klagerinnen 1-3 einen 

Beistand im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZGB zu bestellen. Dieser soll folgende 

Aufgaben und Befugnisse haben: 

a). Einmal jahrlich bei den Kindern sondieren, ob sie eine Kontaktaufnahme mit 

dem Beklagten (ihrem Vater) wünschen, erstmals 2006. 

b) Das Kind, das ei ne Kontaktaufnahme wünscht, in geeigneter Form auf den 

Kontakt vorbereiten 

e) Den Rahmen festlegen, in welchem dieser Kontakt, einschliesslich der 

Antwort des Beklagten, staUfindet; dies unter schriftlicher Orientierung von 

MuUer und Vater. 

Die Kosten dieser Beistandschaft werden je zur Halfte der Klagerin 4 und dem 

Beklagten auferlegt. 

Weiter entschied das Gericht, dass die Kosten des Verfahrens dem Beklagten auferlegt 

würden, sie jedoch zu Folge unentgeltlicher Prozessführung einstweilen auf die 

Gerichtskasse genommen würden. Es wurde ausdrücklich auf das Nachforderungsrecht 

der Gerichtskasse für die Gerichtskosten und· die Kosten des unentgeltlichen 

Rechtsvertreters hingewiesen. Der Beklagte wurde weiter verpflichtet, dem 

Rechtsvertreterin der Mutter eine Prozessentschadigung von insgesamt CHF 27'200.

zzgl. MWST zu bezahlen und dem Prozessbeistand der Kinder für seine Bemühungen 

und Barauslagen als Verfahrensbeistand der Kinder eine Prozessentschãdigung von 

CHF 6'000.- zzgl. MWST zu bezahlen. 

Sowohl die Mutter als auch der Vater erhoben gegen dieses Urteil Berufung. Der Vater 

stellte folgentJe Antrage: 

1. Das angefochtene Urteil sei vollumfanglich aufzuheben. 

2. Eventualiter sei der unter Strafandrohung verbotene Umgang und Kontakt des 

Beklagten (Berufungsklagers) mit den Klagern auf den personlichen Kontakt 

(exklusive Kontakt per Fax, Telefon oder mit anderen KommunikationsmiUeln) zu 

beschranken. 

3. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Klager 

(Berufungsbeklagten). 
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4. Eventualiter seien die Kosten und Prozessentschadigungen des vorinstanzlichen 

Verfahrens auf beide Parteien anteilsmassig aufzuteilen. 

Die Antrãge der Mutter lauteten wie folgt: 

1. Die Ziffer 3 des Urteils des Bezirksgerichts Horgen vom 18. Mai 2005 sei 

aufzuheben und ersatzlos zu streichen 

2. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten des Beklagten 

3. Die Berufung des Beklagten sei unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu 

Lasten des Beklagten abzuweisen. 

Der Vertreter der Kinder beantragte: 

Das Urteil des Bezirksgerichts Horgen vom 18 .. Mai 2005 sei zu' bestatigen und die 

Berufungsantrage der Klagerin 4 und des Beklagten seien abzuweisen. 

Am 25. August 2006 erging Beschluss und Urteil des Obergerichts wie folgt: 

Das Gericht beschliesst: 

1. Auf die Klage der Klagerinnen 1-3 wird nicht eingetreten. 

2. Auf die Zweitberufung der Klagerin 4 wird insoweit nicht eingetreten, als damit 

verlangtwird, die Einladung an die Vormundschaftsbehõrde Horgen zur 

Bestellung eines Beistands im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZGB (inklusive 

Umschreibung von dess.en Aufgaben und Befugnissen) aufzuheben. 

Es wird vorgemerkt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Horgen vom 18. Mai 

2005 bezüglich Ziffer 3 in folgendem Umfang in Rechtskraft erwachsen ist: 

"Die Vormundschaftsbehõrde Horgen wird eingeladen, den Klagerinnenn 1-3 

ei nen Beistand im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZGB zu bestellen. Dieser soll 

folgende Aufgaben und Befugnisse haben: 

a) Einmal jahrlich bei den Kindern sondieren, ob sie eine Kontaktaufnahme mit 

dem Beklagten (ihrem Vater) wünschen, erstmals 2006. 
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b) Das Kind, das eine Kontaktaufnahme wünscht, in geeigneter Form auf den 

Kontakt vorbereiten. 

e) Den Rahmen fest/egen, in we/chem dieser Kontakt, einschliesslich der 

Antwort des Bek/agten, stattfindet; dies unter schriftlicher Orientierung von 

Mutter und Vater. 

Die Kosten dieser Beistandschaft werden zur Ha/fte dem Bek/agten aufer/egt". 

3. Schrift/iche Mittei/ung mit dem nachfo/genden Urteil. 

4. [Rechtsmittelbe/ehrung] 

Das Gericht erkennt: 

1. Dem Beklagten wird verboten, mit den K/agerinnen von sich aus Kontakt per Fax, 

Te/efon oder mit andern Kommunikationsmitte/n aufzunehmen oder die üblichen 

Aufenthaltsorte der Klagerinnen, d.h. deren Wohnort, Schu/e, Kinderhort und 

Kindergarten aufzusuchen oder sich andernorts den Klagerinnen wissentlich und 

willentlich auf eine Distanz von weniger als dreissig Meter zu nahern. 

Missachtet der Beklagte dieses Verbot, hat er nach Art. 292 StGB wegen 

Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung Bestrafung mit Haft oder Busse zu 

erwarten. Straffrei ist der Kontakt wenn er von den K/agerinnen aufgenommen 

wird, ebenso ei ne Antwort des Bek/agten auf die Kontaktaufnahme in vom 

Beistand der K/agerinnen 1 - 3 festgelegten Rahmen. Ferner ist die Klagerin 4 

berechtigt, dieses Kontaktverbot für einze/ne oder al/e Kinder aufzuheben. 

2. In Gutheissung der Zweitberufung der Klagerin 4 wird Dispositiv-Ziffer 3 des 

Urtei/s des Bezirksgerichtes Horgen vom 18. Mai 2005 insoweit aufgehoben, a/s 

damit die Kosten der Beistandschaft zur Ha/fte der K/agerin 4 aufer/egt werden. 

3. Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung wird bestatigt. 

4. Die erstinstanzlichen Kosten (ink/usive der Kosten des Massnahmeverfahrens 

EU00012) werden den K/agern 1-3 unter solidarischer Haftung und dem 

Beklagten je zur Halfte auferlegt. 
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Diese Kosten werden einstweilen auf die Gerichtskasse genommen. Das 

Nachforderungsrecht der Gerichtskasse nach § 92 ZPO bleibt vorbehalten. 

5. Das erstinstanzliche Entschadigungsdispositiv bezüglich der Rechtsvertreterin 

der Klagerin 4 wird bestatigt. 

6. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf 

CHF 4'000.00 die weiteren Kosten betragen: 

CHF 1'244.00 Schreibgebühren 

CHF 874.00 Zustellgebühren 

CHF 12'912.00 Unentgeltlicher Rechtsbeistand 

7. Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden den Klagerinnen 1 - 3 

einerseits unter solidarischer Haftung und dem Beklagten, anaererseits je zu 5/12 

und der Klagerin 4 zu '1/6 auferlegt.. Diese Kosten werden einstweilen auf die 

Gerichtskasse genommen. Das Nachforderungsrecht gemass § 92 ZPO bleibt 

vorbehalten. 

8. Die Klagerinnen 1 - 3 werden solidarisch verpflichtet, dem Vertreter des Beklagten, 

für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren eine Prozessentschadigung von 

insgesamt CHF 15'000.- zuzüglich CHF 1'140.- (7,6 % MWST) zu bezahlen. 

9. Der Beklagte wird verpflichtet, der Vertreterin der. Klagerin 4, für das 

Berufungsverfahren eine Prozessentschadigung von CHF 3'QOO.--zuzüglich CHF 

228.- (7,6 % MWST) zu bezahlen. 

Im Übrigen werden die Prozessentschadigungen für das Berufungsverfahren 

wettgeschlagen. 

10. Schriftliche Mitteilung ... 

11. [Rechtsmittelbelehrung] 
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Den Niehteintretensentseheid begründete das Obergerieht wie folgt: 

Die K/agerin 4 [die Mutter] ver/angte ursprünglich das Kontaktverbot auch im Namen 

ihrer Kinder, der K/agerinnen 1-3.· Wie bereits erwahnt wurde diesen im Laufe des 

erstinstanzlichen Verfahrens eine Vertretungsbeistand bestellt, so dass díese 

K/agerinnen seither einzig durch diese vertreten sind. Dieser Beistand hie/t dann in 

seinem Rechtsbegehren zwar auch an einem Kontaktverbot für den Bek/agten fest, 

beschrankte dieses jedoch in zeitlicher Hinsicht. Das Verbot sollte /angstens bis zu einer 

aussergerichtlichen oder gerichtlichen Rege/ung des person/ichen Verkehrs oder der 

Einraumung eines Besuchsrechts ge/ten, auf jeden Fall/angstens bis zum 30. Juni 2004. 

Dieses Begehren wurde im Laufe des Verfahrens nicht mehr abgeandert, insbesondere 

ver/angte der Beistand nicht etwa eine Ver/angerung oder gar Aufhebung der 

beantragten zeitlichen Befristung des Kontaktverbotes. 

Die Vorinstanz hat mit ihrem Urteil auch diese K/age· gutgeheissen, jedoch ausdrück/ich 

ohne dieses Kontaktverbot zu befristen. Damit wurde die Dispositionsmaxime ver/etzt, 

da damit den K/agerinnen 1-3 mehr bzw. anderes zugesprochen wurde, a/s sie se/ber 

ver/angten. 

Mit Ab/auf der Maximalfrist für das durch die K/agerinnen 1-3 anbegehrte Kontaktverbot 

am 30. Juni 2004 war die K/age überdies bereits im Zeitpunkt der Fallung des 

erstinstanzlichen Urteils am 18. Mai 2005 gegenstands/os. Daran hat sich 

zwischenzeitlich nichts geandert.· Es feh/t somit am rechtlichen /nteresse an der 

Beurteilung dieser K/age, wesha/b darauf nicht einzutreten ist. 

Die Mutter war naeh Erhalt dieses Urteils sehoekiert über den Umstand, dass ihren 

Kindern vom Obergerieht Prozesskosten von gesamthaft um die CHF 30'000.- auferlegt 

worden waren. Zwar war ihnen, wie aueh den anderen Prozessbeteiligten die 

unentgeltliehe Reehtspflege bewilligt worden. Da die Kinder aber mittlerweile über 

gewisse Ersparnisse (aus Erbsehaften ete.) verfügten, war damit zu reehnen, dass die 

Geriehtskasse die Kinder früher oder spater zur Rüekzahlung aufforderte. 

8 



Aufgabe 

Die Mutter sueht Sie als Ihren Reehtsvertreter/Reehtsvertreterin Anfang September 2006 

auf und bittet Sie, die Situation . betreffend die von den Kindern zu bezahlende 

Prozesskosten mogliehst umfassend zu analysieren. Ziel ist es, den Kindern zu 

ersparen, diese sehr erhebliehen Kosten· und Entsehãdigungen an die Geriehtskasse 

zurüek zu zahlen. Die Mutter will wissen, ob irgendwelehe aussiehtsreiehen Reehtsmittel 

zur Verfügung stehen. Sie bittet Sie aueh, ·gegen allfãllige "Verantwortliehe" für diese 

unbefriedigende Situation alle "Massnahmen" (Klagen, ete.) zu ergreifen, welehe 

sinnvoller Weise zur Verfügung stehen. Sie sollen ihr naeh sorgfãltiger Analyse einen 

konkreten Vorsehlag unterbreiten,· welehen Weg (oder welehe Wege) Sie als 

aussiehtsreieh betraehten. 
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Schriftliche Anwaltsprufung 

Teil I: 

A. Die Ehe von Max Derrer tnit Hilde Derrer-Herzog vrorde im Jahre 1986 rechtskrãftig 

geschieden. Aus dieser Ehe sind die Tochter Anna (geboren 1940) und der Sohn Christoph 

(geboren 1942) hervorgegangen. Max Derrer ist im Jahre 1987 mit Beatrice Bauert (geboren 

1951) eine neue Ehe eingegangen. Mit õffentlicher letztwilliger Verfügung vom 12. Mai 1987 

setzte er seine beiden Kinder aus erster Ehe, Anna und Christoph, auf den Pt1ichrteil und 

begünstigte mit der dadurch frei werdenden Quote seine Ehefrau Beatrice. Als 

Willensvollstrecker bestimmte er Rechtsanwalt Dr. W. in Chur. Am gleichen Tag schlo'ss er 

mit seiner Ehefrau Beatrice einen ,Ehe- und Erbvelirag. 

B. Nach ausführlichen Vorgesprãchen unterbreitete Max Derrer seiner Tochter Anna,in einem 

Schreiben vom 27. April1992 einen schriftlichen Vorschlag für einen Erbvertrag mit, 

folgendem Inhalt: 

"l Aus dem Nachlass des Vaters erhãlt die Tochter Anna ab Todestag des Erblassers eine monatliche, 

indexierte Rente von CHF 3'500.- ... (Indexierungsklausel). 

Il Diese Rente wird aus den Baurechtszins-Einnahmen der Fa. Ela AG in Chur bezahlt. Dieser 

Baurechtszins ist ebenfalls ifzdexiert gemãss dem Landesindex der Konsumentenpreise. Als Sicherheit 

for Anna hat im Zeitpunkt des Ablebens von Max Derrer eine Abtretung dieses Baurechtszins

Guthabens im Umfang des Rentenbetrages zu elfolgen. 

III Anna verzichtet hierinit aufjegliche weitere Erbansprüche, so dass ihr Vater in Bezug azif sein 

restliches Vermogen frei verfügen kann. 

IV. Mit der Auszahlung und Sicherstellung der Rente wird der Willensvollstrecker Rechtsanwalt Dr. 

W, Chur, beauftragt. " 

Arischeinend harte Anna anlãss1ich d.er Vorgesprãche gegenüber ihrem Vater gewisse Zweifel 

darüber geãussert, ob die kapitalisierte Rente dereinst ihrem Pt1ichrteil entsprechen würde. 

Seinem Schreiben vom 27. April1992 fügte der Vater deshalb noch den Satz bei: "Laut 
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Berechnung von Rechtsanwalt Dr. W !ahrst Du au! diese Weise sehr gut, denn Du bist 

lebenslanglich finanziell gesichert ". 

Am 1. Juni 1992 wurde der Erbvertrag von Max Derrer und Anna unterzeichnet und 

gesetzeskonform õffentlich beurkundet. 

C. Max Derrer verkaufte am 1. Mãrz 2005 mit õffentlich beurkundetem Kaufvertrag sein 

Ferienhaus in Davos dem Liegenschaftenhãndler Reto Caflisch. Die Eigentumsübertragung 

fand am 15. Mai 2005 statt. 

D. Max Den'er verstarb am 5. J anuar 2007 mit letztem Wohnsitz in Meilen. Der Wert seines 

Nachlasses belã.uft sich aufrund 9,8 Millionen Franken. Anna hat von Fachleuten die 

Auskunft erhalten, dass der Weri der kapitalisierten lebenslanglichen Rente erheblich unter 

dem Weli des Pflichtteils liege, der ihr ohne den Erbvertrag mit dem Vater zustehen würde. 

(Für die Bearbeitung der nachfolgenden Fragen ist davon auszugehen; dass diese 

Auskunft zutreffend ist). Anna wendet sich an eine Rechtsanwaltin, um abk1ãren zu lassen, 

ob eine rechtliche Mõglichkeit besteht, dass sie statt der erbvertraglich geschuldeten Rente 

das gesetzliche Erbrecht oder wenigstens den Pflichtteil beanspruchen kann. 

E. Max Derrer war seit dem J ahre 2000 in psychiatrischer Behandlung gestanden. Der 

behandelnde Arzt hatte im Dezember 2005 in einem Gutachten Folgendes festgestellt: 

"Der Patient Utt seit Beginn des Jahres 2003 unter sporadischen Storungen und Wirrungen, 

die das Urteilsverm6gen beeintrachtigten. Einfache Geschafte des ttiglichen Lebens konnte er 

aber vornehmen. In der Folge ist eine ernsthafte Geisteskrankheit eingetreten; diese war zwar 

erst im Januar 2005 nach aussen feststellbar, lag aber sicher/ich bereits vorher latent vor. Im 

Mtirz 2005 war der Patient sicher geisteskrank. Daher wurde er am 1. September 2005 unter 

Vormundschaft gestellt. ,e 

F. Die Kinder von Max Derrer haben vom Verkauf des Ferienhauses erst nach dem Tod des 

Erb1assers erfahren. Christoph, der heim1ich daraufhoffte, das Ferienhaus dereinst bei der 

Erbteilung zugeteilt zu erhalten, ist der Auffassung, dass dieses wegen der Krankheit des 

Vaters nicht rechtsgültig ins Eigentum von Reto Caflisch habe übergehen kõnnen, sondem in 

den Nachlass falle. Reto Caflisch hingegen stellt sich auf den Standpunkt, er habe Max Derrer 

nicht naher gekannt. Dieser habe bei den Vertragsverhandlungen und bei der õffentlichen 
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Beurkundung einen gesunden Eindruck gemacht. Nach Wahmehmung al1er betei1igten 

Personen sei der Verkãufer bei klarem Verstand gewesen und er (Caflisch) habe darauf 

vertrauen dürfen, dass dieser handlungsfahig sei. Max Derrer sei denn auch erst mehrere 

Monate nach Abschluss des Geschãfts bevormundet worden. Im Übrigen hãtten sich nunmehr 

bei ihm (Caflisch) mehrere Kaufsinteressenten für das von ihm renovierte Haus gemeldet. Er 

sei bereit, auch mit Christoph entsprechende Verhandlungen zu führen. Christoph will 

aber davon nichts wissen. Er konsultieli einen Rechtsanwalt, um sich über die Rechtslage 

informieren zu lassen. Die überlebende Ehefrau (Beatrice) zeigt sich desinteressiert und will 

nichts unternehmen. 

Frage 1: 

Frage 2: 

Frage 4: 

Teil 11: 

Wie ist der Vertrag zwischen Anna und ihrem Vater vom 1. Juni 1992 

rechtlich zu qualiflZieren? 

Erstellen Sie ein Exposé zur Beantwortung der Frage, ob und inwiefern 

der Erbvertrag zwischen Anna und ihrem Vater vom 1. Juni 1992 

(aufgrund des vorgegebenen konkreten Sacbverhalts) gegebenenfalIs für 

ungültig erklãrt werden kann. Prüfen und begründen Sie kun mogliche 

rechtliche Varianten und beurteilen Sie die voraussichtlichen 

Erfolgschancen. 

Formulieren Sie für den FalI, dass Anna sich zur Klage entschliesst, das 

Rechtsbegehren und bezeichnen Sie die beklagte Partei. 

Wie beurteilen Sie die Rechtslage mit Bezug auf das Ferienhaus? Besteht 

auf Seiten von Christoph Handlungsbedarf und gegebenenfalls inwiefern 

und aus welchen Gründen? 

A. Franz Keller war von 1986 bis 1989 als AnalytikerlProgrammierer bei der X AG tãtig. In 

der gleichen Funktion führte er in den J ahren 1991 und 1992 im Auftragsverhãltnis für die X 

AG EDV -Arbeiten aus. Von Mai bis September 1996 war er wieder in der EDV -Abtei1ung 

der X AG angestellt. In der Folge kam es zwischen Franz Keller und der X AG zu 

Meinungsverschiedenheiten und zu einem Prozess, der im November 1998 vor Arbeitsgericht 

Zürich mit einem Vergleich erledigt wurde. 

B. Mit Schreiben vom 8. Apri12001 machte Franz Keller gegen Beat Baumann - den Gründer 

der X AG und bis Ende 1997 deren Geschãftsführer - eine Schadenersatzforderung in Hõhe 



4 

von CHF 76'000.-- geltend, als "negativen Sehaden aus Arbeitseinbusse von 3-4 Monaten". In 

den folgenden Jahren reiehte Franz Keller beim Friedensriehteramt Zürich (Kreise 7 und 8) 

jãhrlich eine Klage auf "Schadenersatzforderung aus culpa in contrahendo" im Betrag von 

CHF 72'000.-- ein, verzichtete aber jeweils darauf, durch Einreichung der ihm ausgestellten 

Weisungen beim zustãndigen Gericht eine entspreehende Klage reehtshãngig zu machen. Erst 

am 9. Dezember 2005 machte er beim Bezirksgericht Zürich eine Klage mit dem Antrag 

rechtshãngig, Beat Baumann sei zu verpflichten, ihm CHF 72'000.- nebst Zins sowie Ersatz 

für den weiteren Folgesehaden zu bezahlen. Das Bezirksgerieht und in der Folge auch das 

Obergerieht (letzteres mit Urteil vom 12. Januar 2007) wiesen die Klage ab. 

C. In der obergerichtlichen Urteilsbegründung wurde ausgeführt, es sei davon auszugehen, 

dass der Klãger erst am 7. Apri12000 Kenntms vom Schaden und von der Person des 

Schãdigers erlangt habe. Trotzdem seien die Ansprüehe des Klãgers verjãhrt. Dieser habe 

zunãehst zwar regelmãssig den Lauf der VeJ.j ãhrung unterbrochen, so auch durch das 

Sühnbegehren vom 11. April2001, das nãchste Sühnbegehren seijedoch erst am 14. Mai 

2002, und damit mehr als ein Jahr nach der letzten veljãhrungsunterbrechenden Handlung 

gestellt worden. Die am 23. Mai 200 l durchgeführte Sühnverhandlung und die gleichentags 

ausgestellte Weisung hãtten keine verjãhrungsunterbrechende Wirkung. 

D. Franz Keller hãlt das obergerichtliehe Urtei1 rur falseh. Er mõehte von seinem Anwalt 

wissen, ob es wirk1ich zutrifft, dass der eingek1agte Anspruch veJ.jãhrt ist. Zudem mõchte er 

überprüfen lassen, ob die Auffassung des Obergeriehtes, wonach bei Annahme einer 

einjãhrigen VeJ.jãhrungsfrist die vom Friedensriehter am 23. Mai 2001 ausgestellte Weisung 

meht als veJ.jãhrungsunterbreehende Verfügung oder Entseheidung qualifiziert werden kõnne, 

rechtlich begründet ist. Er ist entsehlossen, den obergerichtlichen Entscheid anzufechten. 

Frage 5: Welches kantonale oder eidgenõssische Rechtsmittel ist zu ergreifen? Wie 

beurteilen Sie die Erfolgschancen? 

Der Sachverhalt ist nieht abzuschreiben. Er ist am Schluss mit der Prüfungsarbeit wieder 

abzugeben. 

Hilfsmittel: ZGB/OR (Ausgabe von Gauch, Verlag S chulthes s, mit Anhang), ZPO, GVG, 

BGG und kantonale VO BGG vom 29. November 2006. 



SCHRIFTLICHE ANWALTSPRÜFUNG 

Allgemeine Bemerkungen 

Abgegebene Texte: ORJZGB (Gauch), ZPO, GVG, SchKG. 

Versuchen Sie, moglichst klare Begründungen zu geben, welche die getroffenen 

Subsumtionen nachvollziehbar aufzeigen. 

Dazu braucht es keine langen Wiederholungen des Sachverhaltes und breite 

Rechtserorterungen, sondem die moglichst klare Dar1egung, warum welcher Bestandteil 

des Sachverhaltes unter eine bestimmte N orm fàllt oder nicht. 

Versuchen Sie, die wesentlichen Punkte des Falles in den Vordergrund zu stellen. 

Konzentrieren Sie sich ganz generell auf Fragen, die sich vernünftigerweise stellen. 

In formeller Hinsicht verwenden Sie bitte nicht die sog. "Querulantenschaltung", sondern 

den augenschonenden 1,5-Zeilenabstand. 

Nun viel Glück! 

43 
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Der Fan 

(Namen frei erfunden) 

Wir befinden uns im Ju1i 2003 (Gerichtsferien): Sie werden vom Verwaltungsrat der 

Klãgerin (sie heisst ELAG, eine AG mit Sitz in Zürich) im Rahmen einer Konsultation um 

Rat gefragt. Ihnen wird Folgendes geschildeli: 

Die ELAG sei Spezialistin fur elektrische Instal1ationen. Mit schriftlichem Werkvelirag 

vom 1. November 2001 habe sie von der MIETAG (AG mit Sitz in Wintelihur, Zweck: 

Werbung aller Art) die Aufgabe erhalten, in den von der MIETAG gemieteten Rãumen in 

Winterthur die Deckenbeleuchtung zu erstellen. Die Rãume hãtten sich im ersten und -

zum kleineren Tei1 - im zweiten Stock befunden. Konkreter Inhalt des Werkvelirages sei 

insbesondere gewesen: Die Legung von Leitungen, die Montage diverser Schalter, das 

Anbringen von herabgehãngten Decken, woran dann Beleuchtungsschienen mit Spots 

montiert worden seien. In zeit1icher Hinsicht seien die Hauptarbeiten bis Ende Dezember 

2001 erbracht worden, kleinere Arbeiten noch bis Ende J anuar 2002. Bedauer1icherweise 

habe sich schon kurz nach Beendigung der Arbeiten gezeigt, dass es mit der Solvenz der 

MIETAG nicht zum Besten stehe. Man habe es leider versãuint gehabt, auf 

Vorschussbasis zu arbeiten. Wie auch immer: Die im Januar 2002 gestellte Rechnung mit 

dem Pauschalwerklohn von CHF 50'000 sei nicht bezahlt worden, und es sei schnell zu 

befürchten gewesen, dass die MIETAG nichts zahlen werde. Die MIETAG habe schon im 

Sommer 2002 ihre Aktivitãten eingestellt und die Rãum1ichkeiten gerãumt. Der dama1ige 

Geschãftsführer der ELAG - ein Jurist - habe dem VR der ELAG schmackhaft gemacht, 

gegen die HAUSAG, die Eigentümerin der Mietrãumlichkeiten (eine AG mit Sitz in 

B aar/Z G) , vorzugehen. Zuerst habe es ein Verfahren vor der Einzelrichterin gegeben (4. 

April 2002 bis 31. Oktober 2002) und dann sei am 14. Januar 2003 durch den gehorig 

bevollmãchtigten Geschãftsführer im Kanton Zürich Klage gegen die HAUSAG erhoben 

worden. 
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Ihnen wird die seinerzeitige Klageschrift vom Januar 2003 vorgelegt. Sie trãgt folgende 

Klagebegehren: 

"1. Es sei festzustellen, dass der Bestand und Umfang des Bauhandwerkerpfandrechtes in der Hõhe von 

CHF 50'000 nebst 6% Zins seit 31. Januar 2002 zu Gunsten der Klagerin besteht. 

2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klagerin CHF 50'000 nebst 6% Zins seit 31. Januar 2002 zu 

bezahlen. 

3. Das Grundbuchamt Oberwinterthur sei richterlich anzuweisen, auf dem Grundstück der Beklagten in 

Winterthur [wird genau genannt] ein Bauhandwerkerpfandrecht fUr die Pfandsumme von CHF 50'000 nebst 

6% Zins seit 31. Januar 2002 zu Gunsten der Klagerin defrnitiv einzutragen. 

4. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klagerin die Kosten fUr das summarische Verfahren Nr. [wird 

genannt] von CHF 1'777.35 zu bezahlen. 

5. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klagerin eine angemessene Prozessentschãdigung von mindestens 

CHF 500 fur das summarische Verfahren Nr. [wird genannt] zu bezahlen. 

6. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beklagten." 

Anschliessend stellte der Geschãftsführer in der Klageschrift noch folgende prozessuale 

Antrage: 

"l. Es sei auf die Klage einzutreten. (Grund: Die Beklagte sagte vor der Einzelrichterin, sie werde sich im 

Kanton ZUrich nicht auf den Prozess einlassen). 

2. Es sei der MIETAG der Streit zu verkünden (Grund: Die MIETAG sol1 die Klagerin unterstützen). 

3. Die Beklagte sei gestützt auf § 222 Ziff. 3 ZPO zu verpflichtén, den Betrag von CHF 50'000 bei der 

Gerichtskasse zu hinterlegen (Grund: Die Solvenz der HAUSAG ist nicht über jeden Zweifel erhaben. 

Angesichts der sonstigen Belastung der Liegenschaft bietet das Bauhandwerkerpfandrecht alleine keine 

Gewãhr ftir eine Bezahlung des Klagebetrages nach Gutheissung der Klage). 

4. Die Vorbringen der Klãgerin vor der Einzelrichterin und die dort eingereichten Beilagen seien als 

integraler Bestandtei1 der klagerischen V orbringen zu betrachten." 

Wie Sie der Klagebegründung entnehmen kõnnen, war diese relativ kurz gehalten. Der 

Geschãftsführer hatte darin das Motto "Leistung muss sich lohnen" in den Vordergrund 

gestellt. Man habe sauber offeriert, man habe die geschuldeten Leistungen erbracht, man 

habe korrekt Rechnung gestellt, es seien nie Beanstandungen gekommen. Als 

Bauhandwerker dürfe man sich auch an den HauseigentÜ1ner wenden. Dieser bzw. diese 

habe in casu durch die Arbeiten der Klãgerin schliesslich wertvollere Bürorãume erhalten. 
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N achdem zuvor pro Raum nur zwei oder drei hãssliche N eonrohren vorhanden gewesen 

seien, besitze die HAUSAG jetzt eine modeme Beleuchtung in den betreffenden Rãumen. 

Aus der ebenfalls relativ kurz gehaltenen Klageantwort vom 26. Mãrz 2003 entnehmen, 

Sie folgende wesentliche Punkte: Die Beklagte bestreitet die ortliche Zustãndigkeit. Sie 

bestreitet auch den Klageanspruch. Sie habe nie ihre Einwilligung fur den Mieterausbau 

gegeben. Auch habe sich der (schriftliche) Mietvertrag nur auf die Rãumlichkeiten im 

ersten Stock bezogen. Bezüglich der Rãume im zweiten Stock habe es die Beklagte nur 

geduldet, dass diese auf Zusehen hin und ohne Rechtsanspruch als Lager benutzt werden. 

Weiter gehe die Beklagte davon aus, die klãgerischen Arbeiten seien im Dezember 2001 

beendet worden, nãmlich deshalb, weil es damals ein Eroffnungsfest der MIETAG 

gegeben habe und man nicht im Dunkeln gefeiert habe. Anlãsslich dieses Anlasses habe 

der einzige VR der Beklagten die neue Beleuchtung zum ersten Mal gesehen und habe zu 

den Leuten der MIETAG bemerkt, man sei damit nicht einverstanden, speziell auch mit 

den Verãnderungen im zweiten Stock. Die neue Beleuchtung habe für die HAUSAG keine 

besondere Bedeutung. Sie glaube nicht, dass sie deshalb die Rãume teuerer vermieten 

konne. Diese stünden zur Zeit eh leer. In jedem Fall sei die Beklagte nicht bereit, auch nur 

einen Rappen zu zahlen. Über die prozessualen Antrãge solle das Gericht entscheiden; sie 

würden in tatsãchlicher und rechtlicher Hinsicht bestritten. 

Wie lhnen der Verwaltungsrat der, Klãgerinwei~er schildert, seien die Parteien daraufhin 

vom Gericht zu einer Vergleichsverhandlung auf den Juni 2003 vorgeladen worden. 

Leider habe der Geschãftsführer der ELAG die Finna schon im April 2003 verlassen, 

sodàss man ohne juristischen Beistand an die Verhandlung gegangen sei. lmmerhin habe 

man vom ehemaligen Geschãftsführer noch die Mitteilung erhalten, dass der 

V erwaltungsrat der HAUSAG, wãhrend der ArbeitsausfUhrung mehrmals in den 

Rãumlichkeiten der MIET AG gewesen sei und nie etwas gesagt habe, weder zu den 

Leuten der Klãgerin noch zu den Leuten der MIETAG. Das habe man dem Richter in der 

Verhandlung berichtet. Dieser habe generell gemeint, das Gericht habe in dieser 

komplexen Angelegenheit vor Behandlung der prozessualen Fragen einmal mit den 

Parteien zusammensitzen wollen, um die ganze Angelegenheit vielleicht vergleichsweise 

zu losen. Wenn es keinen Vergleich gebe, würde das Gericht über die prozessualen Fragen 
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Beschluss fassen. Es habe denn auch tatsãchlich keinen Vergleich gegeben, obwohl sich 

die Klãgerin nolens volens mit 50% des eingeklagten Betrages zufrieden gegeben hãtte. 

Der Richter habe noch mitgeteilt, dass er vor wenigen Wochen denl Handelsmntsblatt 

entnommen habe, dass die MIETAG anfangs Mãrz 2003 in Konkurs gefallen sei und das 

Verfahren Ende April 2003 mangels Aktiven eingestellt worden sei. Die Firma sei 

unterdessen ge15scht worden. 

Nach der gescheiterten Vergleichsverhandlung habe man sich darauf geeinigt, dass das 

Gericht den Prozess bis nach den Gerichtsferien ruhen lasse. Der einzige Verwaltungsrat 

der Beklagten habe noch zu Protokol1 gegeben, dass er bei einem Klagerückzuginnerhalb 

dieser Zeit die Hãlfte al1er entstandenen Gerichtskosten übemehmen und auf eine 

Parteientschãdigung verzichten würde. 

Soweit das Ihnen Erzahlte, die gestel1ten Begehren und die Zusammenfassung der 

Parteistandpunkte gemãss Klageschrift und Klageantwort. 
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Aufgabe 

Ihre Aufgabe ist es, f ur den Verwaltungsrat der Klãgerin eine lesbare und kompetente 

Auslegeordnung zu machen, enthaltend vor allem konzise Ausführungen darüber, 

- was prozessual (vermutlich) abgelaufen ist (einschliesslich Stellungnahme zur 

Zustãndigkeit), 

- welche materiellen Ansprüche gegen die Beklagte unter dem geschilderten Sachverhalt 

erfolgsv~rsprechend sein k6nnten, 

- worauf bei der Substanziierung in der (allfálligen) Replik besonderes Gewicht zu legen 

wãre, 

- ob (nach Replik und Duplik) ein Beweisverfahren folgen k6nnte, wenn ja, mit welchen 

Beweisthemen (wenn m6g1ich Beweissãtze formulieren) und welcher 

Beweislastverteil ung, 

- wie die Klãgerin nach einem allfálligen Obsiegen zu Geld kommen k6nnte, 

- was Sie (auch unter dem Eindruck der Analyse der Ansprüche) von den gestellten 

materiellen und prozessualen Begehren halten, dies allenfalls auch im Hinblick auf eine 

Eingabe an das Gericht, mit welcher Klarstellungen oder Modifikationen vorgenommen 

werden k6nnten. 


